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Vorwort 

2006 wurden das Erlanger Frauengruppentreffen, der Notruf für vergewaltigte Frauen und 
die städtische Gleichstellungsstelle 20 Jahre alt.  

Anlässlich dieser Jubiläen fand unter dem Motto „Gleiche Rechte – gleiche Chancen?!“ ein 
internationaler Austausch mit VertreterInnen der Erlanger Partnerstädte Be� ikta� /Türkei, 
Eskilstuna/Schweden, Jena/Thüringen, Rennes/Frankreich, San Carlos/Nicaragua, Stoke-
on-Trent/England, Venzone/Italien und Wladimir/Russland über die Situation der Frauen in 
den verschiedenen Ländern statt. 

Ziel war es, gerade anlässlich eines Jubiläums einmal über den eigenen Tellerrand zu bli-
cken und zu hinterfragen, wie Frauenrechte und Gleichberechtigung in unseren Partnerstäd-
ten umgesetzt werden. Wie sind die „gleichen Rechte – gleiche Chancen“ für Frauen verwirk-
licht, zu deren Umsetzung sich 1995 bei der Weltfrauenkonferenz in Peking 189 Nationen 
verpflichtet haben? Wo stehen wir in Erlangen in diesem internationalen Vergleich? 

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen die Themen Gesundheit, arbeitsrechtliche Situati-
on/Vereinbarkeit von Beruf und Familie, soziale Sicherung und – anlässlich des Internationa-
len Tages gegen Gewalt gegen Frauen am 25.11. – Gewalt. 

Wir freuen uns, die Dokumentation dieser Tagung nun vorlegen zu können. 

In Vorbereitung der Konferenz wurde ein Fragenkatalog an die Delegationen zu den Schwer-
punktthemen versandt. Die Antworten – soweit vorliegend - sind ebenfalls in dieser Doku-
mentation abgedruckt. 

Unser Dank geht nochmals an die Stadt Erlangen, an die Siemens AG und den ZONTA-Club 
für die materielle Unterstützung, ohne die diese Internationale Konferenz nicht möglich ge-
wesen wäre. Außerdem danken wir allen UnterstützerInnen, die auf vielfältige Weise zum 
Gelingen der Konferenz beigetragen haben.  

Die Frauenkonferenz hat uns die Wichtigkeit des internationalen Austausches gezeigt. Das 
rege Interesse der vielen BesucherInnen ist ein eindeutiges Votum für die Fortführung und 
den Ausbau dieser Kontakte und Aktivitäten. 

 

 

 

Birgit Hartwig       Gerlinde Heiß          Doris Aschmann 

Notruf für vergewaltigte     Frauenhaus           Gleichstellungsstelle 
Mädchen und Frauen               Stadt Erlangen 

 

Erlangen, im Juni 2007 
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Fragenkatalog zu den Schwerpunktthemen der Konferen z: 
 

 

1. Frauen und Gesundheit 

Fragen des Arbeitskreises Gesundheit/Frauen und Gesundheit:  

a) Werden Gender-Aspekte im Gesundheitswesen Ihrer Stadt berücksichtigt? 

b) Gibt es in der Gesundheitsversorgung spezielle Programme für Frauen? 

c) Wie ist der Zugang für Frauen zum Gesundheitssystem? 

d) Werden geschlechtsspezifische Daten erhoben? 

e) Die Zahl der an Brustkrebs erkrankten Frauen steigt weltweit. Welche Maßnahmen 
zur Brustgesundheit gibt es in Ihrem Land? 

f) Werden psychosomatische Erkrankungen von Frauen in Ihrem Land in der Diagnos-
tik berücksichtigt? 

g) Aktueller Stand zu Empfängnisverhütung, Geburtenregelung und Reproduktionstech- 
nik 

Vorschlag von San Carlos: 
h) Maßnahmen zur Aufklärung/Früherkennung über/von Unterleibskrebs 
 

 

2. Arbeitssituation und Vereinbarkeit von Familie u nd Beruf 

Fragen der IG Metall: 

a) Wie ist die Frauenerwerbsquote in einzelnen, noch festzulegenden Berufen und gibt 
  es typische „Frauenberufe/Männerberufe“?  

b) In welchen Arbeitszeitmodellen arbeiten Frauen vornehmlich (Vollzeit, Teilzeit, gering- 
 fügig beschäftigt)? 

c) Wie ist das Entgeltniveau für Frauen im Vergleich zu Männern? 

d) Wie ist das Ausbildungsniveau der Frauen im Vergleich zu den Männern? 

e) Lassen sich Familie und Beruf vereinbaren, welche Maßnahmen/Instrumente gibt es  
dazu? 

f) Gibt es Gesetze und Aktionsprogramme der Regierung/Wirtschaft zur Gleichstellung  
von Frauen und Männern? 
 

 

3. Soziale Sicherung 

Fragen des Zentrums für Selbstbestimmtes Leben: 

a) Gibt es in Ihrem Land eine soziale Sicherung für arbeitslose oder erwerbsunfähige  
 Frauen? 

b) Wie sind Frauen im Alter abgesichert? 

c) Wie ist die Situation alleinerziehender Mütter? 

d) Wie sind die beruflichen Chancen/die Ausbildungschancen von Frauen/behinderten 
Frauen in Ihrem Land? 

e) Gibt es für behinderte Frauen in Ihrem Land Hilfsmittel und/oder Pflegehilfen/ Assis- 
tenz, um die Behinderung auszugleichen?  

f) Wie ist die Situation behinderter Mütter? 
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4. Gewalt gegen Frauen 

Fragen des Frauenhauses 

a) Welche Projekte und Einrichtungen gibt es in Ihrem Land, um Frauen und Mädchen  
  zu unterstützen, die von Männergewalt betroffen sind? 

 a1) Frauenhäuser: Wer sind die Träger? Wer finanziert? Wer macht die praktische  
  Arbeit, und wie sieht diese aus?  

 a2) Welche weiteren Einrichtungen/Projekte gibt es? 

 a3) Wie stark sind dabei Nichtregierungsorganisationen vertreten? 

 a4) Wie stark ist die Frauenbewegung in Ihrem Land? 

b) Was wird in Ihrem Land von staatlicher Seite gegen Männergewalt unternommen (ge- 
 setzliche Maßnahmen usw.)? 

c) Wie werden Frauen mit ihren Kindern unterstützt, die sich von einem gewalttätigen  
 Mann getrennt haben (z.B. Sicherung des Lebensunterhalts)? 

d) Wie sind die gesetzlichen Vorgaben bezüglich: 

 d1) Unterhaltsrecht 

 d2) Sorgerecht 

 d3) Umgangsrecht? 
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Antworten der Partnerinnenstädte  
 

Be� ikta � /Türkei 

 

1. Frauen und Gesundheit 

a) Gender-Aspekte werden nicht berücksichtigt.  

b) Es gibt spezielle staatlich unterstützte Krebs-Vorsorgeuntersuchungen für Frauen. 
Außerdem steht Frauen ein dreimonatiger Mutterschutz zu. 

c) Der Zugang zum Gesundheitssystem ist für beide Geschlechter einheitlich. 

d) Geschlechtsspezifische Daten werden meines Wissens nach nicht erhoben. 

e) Es werden, wie schon erwähnt, geplante Kampagnen zur Untersuchung auf Brust-
krebs durchgeführt. 

f) Psychosomatische Erkrankungen von Frauen werden in der Diagnostik nicht berück-
sichtigt. 

g) Aufklärung über Empfängnisverhütung und Geburtenregelung wird vor allem der 
Landbevölkerung in Anatolien nahegebracht. 

h) Über Maßnahmen zur Aufklärung oder Früherkennung von Unterleibskrebs ist nichts 
bekannt. 

 

2. Arbeitssituation und Vereinbarkeit von Familie und Beruf  

a) Die Frauenerwerbsquote ist in den Städten verhältnismäßig hoch. Es gibt vor allem 
typische Männerberufe, wie z. B. Fahrer in öffentlichen Verkehrsmitteln. Auch die Be-
dienung im Einzelhandel ist vorwiegend männlich. 

b) Frauen arbeiten, wenn auch nicht vornehmlich, doch relativ häufig in Teilzeit. 

c) Unterschiedliche Bezahlung bei gleicher Arbeit ist möglich. 

d) Das Ausbildungsniveau der Frauen in Städten ist in der Türkei relativ hoch. Wer im-
mer die Möglichkeit hat zu studieren, nutzt diese. Frauen auf dem Lande dagegen 
sind in dieser Hinsicht unverhältnismäßig stark benachteiligt. 

e) Familie und Beruf lassen sich vorwiegend durch den Einsatz der Familie, die oftmals 
zumindest die Kinderbetreuung übernimmt, weitgehend vereinbaren.  

f) Es gibt Gesetze und Aktionsprogramme der Regierung zur Gleichstellung von Frauen 
und Männern aber die Tradition verhindert die Gesetze. 

 

3.  Soziale Sicherung  

a) Es gibt eine soziale Absicherung durch Zahlung eines Arbeitslosengeldes (Frauen 
und Männer), das für 6 Monate in Anspruch genommen werden kann. Voraussetzung 
dafür ist jedoch eine vorausgehende regelmäßige Arbeit. 

b) Frauen können, soweit sie während ihrer Berufstätigkeit versichert gewesen waren, 
eine Rente beanspruchen.  

c) Alleinerziehende Mütter haben Anspruch auf Unterhalt seitens ihres ehemaligen Ehe-
manns. Unverheiratete alleinerziehende Mütter gibt es so gut wie nicht. 

d) Die Chancen der Ausbildung sind für Frauen und Männer gleich. Auch steht behin-
derten Frauen zwar der Ausbildungsweg offen, doch können sie im Vergleich zu ge-
sunden Frauen oft ihren Beruf nicht ausüben.  
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e) Es gibt so gut wie keine Hilfsmittel, um behinderten Frauen zu helfen. Diese Art von 
Assistenz wird üblicherweise von der Familie geleistet. 

f) Behinderte Mütter stehen ebenfalls unter dem Schutz der Familie. 

 

4.  Gewalt gegen Frauen  

a) Es gibt Frauenhäuser, in die gewaltbedrohte Frauen aufgenommen werden können. 

a1) Die Frauenhäuser werden von Sponsoren finanziert. Träger sind Zivilorganisatio-
nen. Die praktische Arbeit wird ehrenamtlich geleistet. 

a2)  

a3) Ohnehin sind nicht staatliche Organisationen die Initiatoren dieser Projekte. 

a4) Die Frauenbewegung in der Türkei hat in den letzten Jahren an Bedeutung ge-
wonnen. Obwohl ein männlich orientiertes Land wie die Türkei Frauenbewegun-
gen nicht gerade unterstützt, hat die zunehmende Ausbildung der Frauen, geför-
dert durch Zivilorganisationen, Erfolge zeitigen können. 

b) Mit dem Gesetz 4320 wird die Familie und die Frau geschützt und Männergewalt un-
ter Strafe stellt. 

c) Frauen, die sich von ihrem gewalttätigen Mann getrennt haben, finden vor allem 
Schutz in der Familie, die auch ihren Lebensunterhalt sichert. 

d) Zu gesetzlichen Vorgaben über Unterhaltsrecht, Sorgerecht und Umgangsrecht kann 
ich leider keine Angaben machen.  
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Eskilstuna/Schweden 

 

Eskilstuna kommun         Aktionsprogramm 2006 – 20 10 

1. Worte in Taten umsetzen 

Die Ambition der Gemeinde Eskilstuna ist, 2010 die Gemeinde mit der am besten entwickel-
ten Gleichstellung zwischen Frauen und Männern in Schweden zu sein, laut Aktionspro-
gramm für 2006. Der Gleichstellungsausschuss schlägt in seinem Bericht eine Anzahl Maß-
nahmen vor, um die Gleichstellungsarbeit in der Gemeinde Eskilstuna zu verbessern und zu 
entwickeln. 

Maßnahme: Jeder Ausschuss und Vorstand wird beauftragt, den Bericht des Gleichstel-
lungsausschusses zu studieren, und zu beurteilen, welche Wirkung der Inhalt für die eigene 
Tätigkeit hat.  

2. Integration der Gleichstellung beim Planen und b eim Follow-up 

Gleichstellung entsteht dort, wo Beschlüsse gefasst, finanzielle Mittel verteilt und Normen 
festgelegt werden, und deswegen muss der Gleichstellungsaspekt in der täglichen Arbeit 
immer präsent sein. 

Gleichstellung beim Planen und bei der weiteren Arbeit zu integrieren bedeutet, dass die 
Gleichstellungsperspektive bei jedem Beschluss, jeder Umsetzung und jedem Follow-up im-
mer präsent sein muss. Konkrete Ziele der Gleichstellung müssen im Aktionsprogramm und 
im Haushaltsplan dabei sein und sollen im Jahresbericht aufgenommen werden (laut Akti-
onsprogramm 2006). 

3. Eine erfolgreiche Gleichstellungsarbeit setzt Ko mpetenz voraus 

Um die im Alltag ständig vorhandenen Ungerechtigkeiten im Geschlechtsmuster zu sehen, 
zu verstehen und analysieren zu können, brauchen die Mitarbeiter eine breite und tiefe Kom-
petenz. Es ist eine langsichtige Veränderungsarbeit, die bewusste und konsequente Ausbil-
dung fordert. 

Maßnahme: Kompetenzentwicklung im Bereich der Gleichstellung soll auf sämtlichen Stufen 
und für verschiedene Zielgruppen betrieben werden. Jeder Ausschuss/Vorstand soll einen 
an die Tätigkeit angepassten Plan für Kompetenzentwicklung auf dem Gleichstellungsgebiet 
haben. 

4. Gleichstellung beim Managementsystem der Gemeind e 

Gleichstellung muss in den existierenden Strukturen deutlicher integriert werden. Die Gleich-
stellung kann z. B. mit einem Managementsystem der Gemeinde verbunden werden, z. B. 
EMAS (EU Öko-Audit). Der Zweck ist, eine strukturierte Behandlung der Gleichstellungsfra-
gen zu erzielen, und zu bewirken, dass sie immer einbezogen sind, ähnlich wie die Umwelt-
fragen. 

Maßnahme: Der Gemeindevorstand wird beauftragt zu untersuchen, auf welche Weise die 
Gleichstellung mit einem Managementsystem verbunden werden kann. 

5. Gleichstellung bei der Rechnungsprüfung 

Aufgabe der Wirtschaftsprüfer ist es, die Gemeindetätigkeit zu prüfen. Jedes Jahr wird eine 
übergreifende Prüfung der Vorstände und der Ausschüsse durchgeführt, zusammen mit ver-
tieften Prüfungen ausgewählter Tätigkeiten. Die Prüfung basiert auf den vom Gemeinderat 
beschlossenen Zielen. Die Gleichstellung muss berücksichtigt werden und die Wirtschafts-
prüfer müssen auf diesem Gebiet Kompetenz haben. 

Maßnahme: Bei jeder Wirtschaftsprüfung soll der Gleichstellungsaspekt analysiert und doku-
mentiert werden. 
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6. Organisation der Gleichstellungsarbeit bei den A rbeitsplätzen 

Es obliegt dem Management, die Gleichstellungsarbeit in den verschiedenen Tätigkeiten zu 
betreiben. Die Frage soll immer sichtbar und in der Agenda einbezogen sein. Die Gleichstel-
lungsarbeit soll aktiv betrieben werden; und neues Wissen auf dem Gebiet muss der Tätig-
keit zugeführt werden. 

Um den Veränderungsprozess zu stimulieren und anzutreiben, können ein oder mehrere 
GleichstellungsvertreterInnen ernannt werden. Sie sollen einem Netzwerk angehören, aus-
gebildet werden, und eine Stütze für die Gleichstellungsarbeit in den Abteilungen sein. Als 
Alternative könnte man Gleichstellungsgruppen einrichten. 

Maßnahmen: Die Ausschüsse/Vorstände werden beauftragt, die Gleichstellungsarbeit so zu 
organisieren, dass sie aktiv und sichtbar in den Abteilungen betrieben wird. 

7. Gleichstellungspläne und Pläne für die Vielfalt 

Gemäß dem Gleichstellungsgesetz ist die Gemeinde Eskilstuna als Arbeitgeber verpflichtet, 
jährlich einen Gleichstellungsplan zu erstellen. Im Gesetz über die Maßnahmen gegen Dis-
kriminierung im Berufsleben aufgrund ethnischer Zugehörigkeit, Religion oder anderer Glau-
bensauffassung sind keine Forderungen nach einem Plan enthalten, aber eine zielgerichtete 
Arbeit wird vorgeschrieben, und eine solche ist unmöglich ohne Dokumentation. 

Jeder Ausschuss erstellt heute einen Gleichstellungs- und Vielfaltplan, gekoppelt an das Ar-
beitsleben, wie im Gesetz vorgeschrieben. Dadurch basieren die Pläne auf den jeweiligen 
Voraussetzungen in den betreffenden Ausschüssen. Der Gemeinderat fasste 2000 den Be-
schluss, die Gleichstellungsarbeit der Gemeinde zu erweitern und Ziele für die Gleichstel-
lungsarbeit auszuarbeiten, gekoppelt an die Arbeit gegenüber Anwendern und Bürgern. 

8. Ein Organ für Gleichstellung 

Ein übergreifendes Organ ist erforderlich, um eine aktive Gleichstellungsarbeit in Eskilstuna 
zu initiieren, zu bewachen, anzutreiben und zu stimulieren. Ein Vorschlag ist, ein Organ für 
Gleichstellung mit Vertretern aus sämtlichen politischen Parteien im Gemeinderat, unter dem 
Gemeindevorstand, einzurichten. Die Angestellten der Gemeinde sollen dem Organ behilflich 
sein. Das Organ soll einen eigenen Haushaltsplan haben und während der Amtsperiode 
ausgewertet werden. 

Um der Gleichstellung mehr Gewicht zu geben, schlagen wir vor, dass eine/einer der Kom-
munalräte/Kommunalrätinnen die Verantwortung dafür trägt. 

Maßnahme: Der Gemeindevorstand wird beauftragt, ein Organ für Gleichstellung unter dem 
Gemeindevorstand einzurichten, bestehend aus Vertretern sämtlicher politischen Parteien im 
Gemeinderat. 

Ein/eine Kommunalrat/Kummunalrätin wird beauftragt, die Sonderverantwortung für das Ma-
nagement des Gleichstellungsorgans zu tragen und die Gleichstellungsarbeit politisch zu be-
treiben. 

9. Auf Geschlechter aufgeteilter Arbeitsmarkt 

Das Problem mit dem auf Geschlechter aufgeteilten Arbeitsmarkt ist komplex und schwierig 
zu lösen. Für die künftige Personalversorgung ist es wichtig, Lösungen zu finden. Für folgen-
de Bereiche sind Maßnahmen erforderlich. Die Bereiche sind wichtig für eine bessere Auftei-
lung auf dem Arbeitsmarkt: 

· Recht auf Vollzeitarbeit, die finanzielle Selbständigkeit ermöglicht 
· Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten 
· Eine Aufwertung der traditionellen weiblichen Berufsgebiete, einschließlich einer fortge-

setzten positiven Lohnentwicklung 
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10. Frauenfrieden – Männergewalt gegen Frauen 

Männergewalt gegen Frauen ist der äußerte Ausdruck des unausgeglichenen Verhältnisses 
zwischen Frauen und Männern. Die Ausgesetztheit der Frauen für Männergewalt muss 
durch Demokratie, Rechtssicherheit und Volksgesundheit behoben werden. Deswegen müs-
sen wir die Geschlechtsmacht und die stereotypen Geschlechterrollen verändern, die diese 
Ordnung aufrechterhalten. Ein Teil dieser Arbeit umfasst eine Umwertung der Männlichkeit. 
In der Schule muss mehr Gewicht auf den Unterricht über Sexualität und Zusammenleben 
gelegt werden. Zusammen mit der Geschlechtspädagogik soll das dazu beitragen, die Auf-
fassung von der Natur der Weiblichkeit und Männlichkeit zu verändern. 
 
11. Kompetenzbank für Gleichstellung 

Viele Mitarbeiter in der Gemeinde haben ein Interesse an der Gleichstellung und sind in die-
sem Bereich kompetent. Um diese Mitarbeiter optimal zu nützen, schlagen wir vor, dass die 
Gemeinde deren Kenntnisse in eine Kompetenzbank für Gleichstellung zusammenstellt. Ein 
Teil der Kompetenzbank kann ein webbasierter, zugänglicher Treffpunkt für sämtliche Ein-
wohner und Mitarbeiter der Gemeinde sein. Dort soll man einfach die letzte Forschung, Un-
tersuchungen und Methoden und andere aktuelle Fragen der Politik auf nationaler und loka-
ler Ebene finden. Es soll ein Treffpunkt sein, wo Netzwerke für Gleichstellung entstehen 
können, intern in der Gemeinde sowie mit anderen Akteuren. Langfristig kann sich die Kom-
petenzbank entwickeln, um den ganzen Bereich der „Vielfalt“ zu umfassen. 
 
Maßnahme: Der Gemeindevorstand wird beauftragt, eine Kompetenzdatenbank für die 
Gleichstellungsarbeit der Gemeinde einzurichten, wo Erkenntnisse, Ideen und Ressourcen 
gesammelt werden. 
 
12. Externe Gleichstellungsarbeit 

Bei einer Veränderungsarbeit müssen die Mitwirkenden gut informiert werden. Genau wie mit 
der Umweltarbeit, wo die Gemeinde die Verantwortung trägt, den Bürgern Auskunft zu geben 
und sie ein umweltgerechtes Leben mit Wiederverwertung und Müllentsorgung, öffentlich-
kollektivem Reisen und Energiesparen zu erleichtern, gibt es eine ähnliche Verantwortung 
auch bei der Gleichstellung. Die Gemeinde soll aktiv sein, um die Voraussetzungen für einen 
Alltag mit mehr Gleichstellung für alle Bürger zu schaffen. Es geht darum, wie die Gemeinde 
die Dienstleistungen in ihrer Tätigkeit gestaltet, aber auch darum, wie die Gemeinde Aus-
kunft gibt und einen Dialog über Gleichstellung führt. 

Maßnahme: Die Gemeinde soll die Gleichstellung durch z. B. Information und offene Vorle-
sungen aktiv betreiben. Sie soll auch bewusst für das Verschwinden traditionellen Ge-
schlechterdenkens bei allen Begegnungen mit Anwendern und Bürgern wirken. 

 

Im Herbst 2000 fasst der Gemeinderat einen Beschluss, der u. a. bedeutet, dass jeder Aus-
schuss die Gleichstellungsziele ausarbeitet, in Bezug auf seine eigene Arbeit und den An-
wendern gegenüber. Im Jahresabschluss soll der Ausschuss über seine diesbezüglichen 
Maßnahmen berichten. Außerdem wurde beschlossen, dass sämtliche Individuum basierten 
Statistiken womöglich auf Geschlechter verteilt sein sollen. 

Das Planen und das Follow-up, mit integrierter Gleichstellung, soll darstellen, wie die aktuelle 
und geplante Tätigkeit die Frauen und Männer erreichen und welche Wirkung sie auf ihr Le-
ben und ihre Verhältnisse hat. Die Gleichstellung soll sichtbar sein und sich analysieren las-
sen. Beispiele für auf Geschlechter verteilte Statistiken sind z. B. Sondermaßnahmen für 
Mädchen und Jungen in der Schule, Anzahl der Stunden der häuslichen Betreuung für Frau-
en und Männer, Arbeitsmarktmaßnahmen oder finanzielle Unterstützung. Integrierung der 
Gleichstellung soll bei der Entwicklung der Tätigkeit in Eskilstuna selbstverständlich sein. 



 14 

Maßnahme: Bei jedem Planen der Tätigkeit der verschiedenen Ausschüsse und Vorstände 
soll der Gleichstellungsaspekt im ganzen Entscheidungsprozess präsent sein. Die Verteilung 
der Mittel und ihre Konsequenzen für Frauen und Männer sollen mit Hilfe der folgenden Fra-
ge dokumentiert und analysiert werden: 

“Wer bekommt was, zu welchen Bedingungen und warum?“ 

Die Statistik der Beschlussunterlagen, Berichte und Follow-ups sollen auf Geschlechter ver-
teilt sein und Analysen ermöglichen. Konkrete Ziele der Gleichstellung sollen bei jeder Ge-
meindetätigkeit vorhanden sein. Der Gleichstellungsaspekt soll einbezogen und in jeder Per-
spektive beachtet werden. 

Sämtliche Ziele und Maßnahmen müssen auf einer Dokumentation und Analyse der aktuel-
len Verhältnisse basieren. 

Maßnahme: Die Gleichstellungspläne und Pläne für die Vielfalt sollen auch weiterhin in den 
Ausschüssen und Vorständen ausgearbeitet werden, ausgehend von den Dokumenten, die 
die Personalpolitik regelt. Die Gleichstellungs- und Vielfaltpläne sowie die zielgerichtete 
Gleichstellungsarbeit, die sich gegen Anwender und Bürger richtet, sollen deutlicher als zu-
vor der Arbeit mit den Aktionsprogrammen folgen. Die Ziele sollen messbar und zeitbestimmt 
sein und in dem jährlichen Follow-up mit beachtet werden. 

Die Gemeinde kann schon jetzt als Arbeitgeber die Rekrutierung als ein aktives und strategi-
sches Werkzeug benutzen, um eine größere Gleichstellung zu bewirken. Rekrutierung ohne 
Diskriminierung ist eine Art, für erhöhte Gleichstellung und Vielfalt zu wirken. 

Langfristig hat die Schule eine Verantwortung, traditionellen und hindernden Geschlechts-
mustern entgegenzuwirken. Die Pädagogen haben hier eine Schlüsselrolle und sollen zu-
schauen, dass bei jeder Tätigkeit mit den Kindern eine Geschlechtsperspektive präsent ist. 
Die erzieherische Umwelt soll für Mädchen wie auch für Jungen zu Grenzüberschreitungen 
stimulieren. Langfristig kann das den jungen Menschen neue Voraussetzungen für ihre künf-
tige Berufswahl geben. 

Maßnahme: Der auf Geschlechter aufgeteilte Arbeitsmarkt wird in jedem Ausschuss/Vor-
stand zur Priorität erhoben. In sämtlichen Ausschüssen/Vorständen soll man sich überlegen, 
was gemacht werden kann, um einer traditionellen Berufswahl entgegenzuwirken. 

Es herrscht immer noch Mangel an gründlichem Wissen über die Situation der Frauen, die 
Männergewalt ausgesetzt sind, und es mangelt an Kompetenz, um in gewissen Teilen der 
Gemeindetätigkeit die leidenden Frauen gerecht zu empfangen. Der Zusammenhang zwi-
schen Mangel an Gleichstellung bzw. Männergewalt gegen Frauen muss verdeutlicht wer-
den. 

Der Gemeindevorstand wurde 2006 beauftragt, das Dokument „Eskilstuna – eine Freistatt für 
Frauen“ zu revidieren. 

Maßnahme: Das Dokument „Eskilstuna – eine Freistatt für Frauen“ soll mit neuen Erkennt-
nissen, deutlichen, gerichteten und mit den Zielen verbundenen Aufträgen sowie mit einem 
Plan für die Umsetzung ergänzt werden. 

Das Ziel der schwedischen Gleichstellungspolitik umfasst u. a. folgendes: 

· Eine gleichmäßige Verteilung der Macht und des Einflusses 
· Gleiche Möglichkeiten zu finanzieller Unabhängigkeit 
· Gleiche Bedingungen und Voraussetzungen betreffend selbständiger Erwerbstätigkeit, 

Arbeit, Arbeitsbedingungen und Karrieremöglichkeiten 
· Gleicher Zugang zur Ausbildung und Möglichkeit zur Entwicklung der persönlichen Ambi-

tionen, Interessen und Talente 
· Geteilte Verantwortung für Heim und Kinder 
· Freiheit von Gewalt gegen Frauen 
· Fokus der Regierung während der Amtsperiode 2002-2006: 
· Vertretung 
· Gleichmäßige Verteilung von Macht und Einfluss 
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· Gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit 
· Männergewalt gegen Frauen, Frauenprostitution und Frauenhandel für sexuelle Zwecke 
· Männer und Gleichstellung 
· Sexualisierung des öffentlichen Raumes 
· Die Gleichstellungsfragen waren während der Jahre mehreren verschiedenen Ministerien 

zugeordnet, u. a. dem Arbeitsmarktministerium, dem Sozialministerium, der Kanzlei des 
Ministerpräsidenten und dem Ministerium für Wirtschaft. Seit 2003 sind sie dem Justizmi-
nisterium zugeordnet. 

· Alle Menschen in Eskilstuna sollen ein gutes Leben führen können, am Gesellschaftsle-
ben zu gleichen Bedingungen teilnehmen können und Zugang zu sämtlichen Dienstleis-
tungen der Gemeinde haben. 

· Unsere Politik für die nächsten vier Jahre zielt auf solidarische Verteilung, Gleichstellung 
der Frauen und Männer und einen nachhaltigen Gebrauch von Umwelt und Natur. Unse-
re Vision ist eine Gesellschaft, wo ein jeder sein eigenes Leben beherrscht, wo sich 
Menschen füreinander verantwortlich fühlen, und wo wir je nach Fähigkeit und Bedarf 
geben und nehmen. 

· Wir wollen eine Gemeinde der Gleichstellung bauen, wo sich die Einwohner sicher und 
geborgen fühlen, wo Frauenfrieden ein Begriff mit Meinung und Inhalt ist und nicht nur 
eine leere Phrase. 

· Entrepreneurschaft unter Frauen und Einwanderern braucht auch weiterhin extra Unter-
stützung. 

· Basierend auf dem revidierten Aktionsprogramm „Eskilstuna – eine Freistatt für Frauen“ 
werden neue Initiativen ergriffen in der Arbeit, um Männergewalt gegen Frauen entge-
genzuwirken. 

· Das Aktionsprogramm des Gleichberechtigungsausschusses soll während der Amtsperi-
ode durchgeführt werden. 

· Die Gemeinde arbeitet weiter, um ungerechte und unsachliche Lohnunterschiede zwi-
schen den angestellten Männern und Frauen auszugleichen und bieten sämtlichen An-
gestellten die Möglichkeit zur Vollzeitarbeit. 
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Rennes/Frankreich 

 

Regionale Plattform für den Kampf gegen Gewalt 

Gewaltakte gegen Frauen bedeuten einen Angriff auf deren Grundrechte, einen Angriff auf 
die Würde und Integrität des Menschen ebenso wie eine Spielart der Unterdrückung, der 
Herrschaft des einen Geschlechts über das andere. Gewalt hat viele Aspekte und nimmt die 
unterschiedlichsten Formen an: physische Gewalt, Gewalt mit Worten, Gewalt unter dem 
Deckmantel der Moral, psychische Gewalt, sexuelle Gewalt, Gewalt durch ökonomische Ab-
hängigkeit ... Gewalt wird in allen Gesellschaftsschichten ausgeübt: in Ehe und Partner-
schaft, in der Familie, am Arbeitsplatz ... 

Unterstützt durch die Europäische Union bekräftigt Frankreich seine Haltung der „Null Tole-
ranz!“ im Hinblick auf Gewalt und mobilisiert in hohem Maße die institutionellen Partner und 
Verbände im Kampf gegen die Gewalt, für den Schutz und die Fürsorge für die Opfer. Diese 
Betonung der Notwendigkeit, auf Landesebene eine Politik des Kampfes und der Ausmer-
zung jeder Art von Gewalt zu verfolgen und zu intensivieren, wird durch eine Reihe von Ver-
ordnungen unterstützt. 

Die Ministeriumsverordnungen vom 12. Oktober 1989, die 1992 und 1996 aktualisiert wur-
den, zielen auf die Einrichtungen von Aktionsausschüssen zur Bekämpfung der Gewalt ge-
gen Frauen in den Departements ab. 

Die ministeriumsübergreifende Verordnung zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen in 
Ehe und Partnerschaft vom 08. März 1999 unterstreicht die vorrangige Bedeutung der Zu-
sammenarbeit aller Institutionen bei der Aufnahme und Beratung von Opfern und der Inter-
vention bei Gewalttaten; ihr Ziel ist es, die Aktivitäten der Departements-Ausschüsse zu initi-
ieren und zu begleiten.  

Eine stärkeres Bewusstsein für die unterschiedlichen Aspekte der Gewalt ist erforderlich. Zur 
Zeit wird landesweit eine große Umfrage durchgeführt (die „ENVEF“), die folgende Ziele hat: 

· Versuch, die Verbreitung des Gewaltphänomens quantitativ zu erfassen; die bisherigen 
Erhebungen basieren nur auf den Aussagen der Opfer, sind also nur die Spitze des Eis-
bergs. 

· Differenzierung zwischen den unterschiedlichen Formen von Gewalt 
· Analyse des Lebensumstände des Opfers (familiär, sozial, wirtschaftlich, kulturell) 
· Beurteilung der Reaktionen der Frauen und der Möglichkeiten, ihnen zu helfen 
· Erfassen der Folgen von Gewalt für das Opfer und sein Umfeld 
Der nationale Kongress gegen Gewalt findet 2001 in Paris statt. Dort werden die Ergebnisse 
der Umfrage vorgestellt; sie sollen es den Behörden ermöglichen, das Ausmaß dieser Er-
scheinung zu bewerten und die erforderlichen Gegenmaßnahmen einzuleiten. Die Umset-
zung dieser Politik ist weitgehend Sache der lokalen Kooperation zwischen Institutionen und 
Vereinen. 

Eine Bestandsaufnahme zum Thema Gewalt gegen Frauen in der Bretagne ist eine notwen-
dige, ja unerlässliche Voraussetzung. Wie weit verbreitet ist dieses Phänomen, wie hat es 
sich im Laufe der letzten Jahre entwickelt? Wir müssen eine erste Statistikanalyse auf der 
Basis der Meldungen über Gewaltvorfälle erstellen, die bei der Polizei, der Gendarmerie und 
der Justiz, aber auch bei den zuständigen Organisationen eingegangen sind; ebenso ist eine 
Auswertung über die Weiterverfolgung dieser Beschwerden erforderlich. Eine Plattform zum 
Kampf gegen Gewalt beinhaltet notwendigerweise auch eine Beobachterfunktion. 

Die Aufnahme der Opfer in geschützte Einrichtungen bedeutet nur allzu oft einen Irrweg 
durch die Instanzen. Die Bestandsaufnahme soll deshalb ergänzt werden durch eine Erfas-
sung der Aufnahmeeinrichtungen, der Möglichkeiten zur Unterstützung und Begleitung der 
Opfer und ihrer Familien und durch eine Analyse der erforderlichen Maßnahmen zur Anpas-
sung an die jeweiligen Bedürfnisse.  
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Die Analyse der Stärken und Schwächen, der Voraussetzungen für eine Verbesserung des 
Instrumentariums sowie die Aufschlüsselung der Zuständigkeiten gestatten es, folgende Ar-
beitsachsen zu definieren: 

1. Beobachtung der Fälle von Gewalt gegen Frauen 

2. Vorbeugung gegen Gewalt gegen Frauen – Sensibilisierung 

3. Anlaufstellen für die Opfer – Orientierungshilfen 

4. Begleitung der Opfer – Weiterverfolgung der Fälle 

5. Unterbringung – Aufnahme in Notfällen 

6. Ausbildung professioneller BeraterInnen – Schaffung von Beraterpools 

7. Vorbeugung gegen Rückfälle in die Gewalt – Arbeit mit gewalttätigen Partnern 

 

Zu 1. Beobachtung der Fälle von Gewalt gegen Frauen 
 ·  Feststellen des Ist-Standes 
 ·  Verfolgung der Entwicklung des Gewaltphänomens 
 ·  Erhebung von Daten zu Strukturen und Einrichtungen, die sich als 
  Anlaufstellen für die Opfer spezialisiert haben 
 ·  Ermittlung des Bedarfs  
 ·  Bewertung des Instrumentariums, Erfassung der Kompetenzzentren 

Zu 2. Vorbeugung gegen Gewalt gegen Frauen – Sensibilisierung 
 ·  Erziehung zu Bürgerinnen und Bürgern auf der Basis der gegenseitigen  
  Achtung der Geschlechter, Vorbeugung gegen Gewalt (s.a. Interministerielle 
  Vereinbarung vom 25. Februar unter der Leitung des Bildungsministeriums) 
 ·  Kommunale Beiräte zur Verbrechensprävention, lokale Sicherheitsvereinba- 
  rungen 
 ·  Information und Sensibilisierung der Öffentlichkeit: Plakatkampagnen, Bro- 
  schüren ... 
 ·  Aktionen an Ausbildungsstätten 

Zu 3. Anlaufstellen für die Opfer – Orientierungshilfen 
 ·  Telefonbereitschaft und Aufnahme rund um die Uhr 
 ·  Aufnahme/Beratung der Opfer bei den Dienststellen von Polizei und  
  Gendarmerie, Testläufe mit Sprechstunden von Sozialarbeitern/-arbeiterinnen 
  in den Kommissariaten 
 ·  Weiterverfolgung von Beschwerden 
 ·  Aufnahme in die Notaufnahmestellen der Krankenhäuser, Zusammenarbeit  
  mit gerichtsmedizinischen Dienststellen ... 

Zu 4. Begleitung der Opfer – Weiterverfolgung der Fälle 
 ·  Büros zur Unterstützung von Frauen, die Opfer von Gewalt wurden 
 ·  Juristische Beratung 
 ·  Individuelle Hilfen und Weiterverfolgung der Fälle 
 ·  Lobbygruppen 

Zu 5. Unterbringung – Aufnahme in Notfällen 
 ·  Festlegung der Modalitäten zur Aufnahme von weiblichen Opfern von Gewalt 
 ·  Der Platz der Frau in den CHRS (Centres d´Hébergement et de Réinsertion  
  Sociale = „Zentren für die Aufnahme und die soziale Wiedereingliederung“) 
 ·  Angebote zur Unterkunft in Notfällen 
 ·  Angebote zur längerfristigen Unterkunft 
 ·  Anpassung der bisher vorhandenen Strukturen   
 ·  Soziale Begleitung der Frauen und ihrer Kinder 
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Zu 6. Ausbildung professioneller Berater/-innen – Schaffung von Beraterpools 
 ·  Ausbildung von Polizisten/Polizistinnen, Gendarmen, Verwaltungsmit- 
  arbeitern/-mitarbeiterinnen, Sozialarbeitern/-innen zum Thema der Gewalt 
  gegen Frauen 
 ·  Ausbildung des CIDF-Personals (Centres d´Information sur les Droits des 
  Femmes = „Informationszentren über Frauenrechte“), Interventionspersonal 
 ·  Schaffung eines Dokumentationszentrums 
 ·  Auswertung von „best practice“-Beispielen 

Zu 7. Vorbeugung gegen Rückfälle in die Gewalt – Arbeit mit gewalttätigen Partnern 
 ·  Vorbeugungsmaßnahmen gegen Rückfälle in die Gewalt 
 ·  Aufrechterhaltung der elterlichen Rolle bei gleichzeitigem Schutz der Opfer 

 

Einrichtung der regionalen Plattform zum Kampf gege n die Gewalt gegen Frauen 

· Wer sind die Partner, was sind die Aktivitäten, wo liegt die Koordinierung? 
· Definieren von Kompetenzen, von Stärken und Schwächen 
· Festlegen von Prioritäten und Erstellen eines Aktionsplans 
· Erforderliche Ressourcen zur Durchführung des Aktionsplans: materiell, personell, 
· finanziell... 
· Erwartete Resultate, Auswertung...  
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Stoke-on-Trent/England 

 

1. Frauen und Gesundheit 

a) Werden Gender-Aspekte im Gesundheitswesen Ihrer Stadt berücksichtigt? 
Die Angebote der Gesundheitsämter basieren auf Bedürfnissen. Dazu kommen Emp-
fehlungen der politischen Ebene. Es gibt sowohl spezielle Frauenabteilungen als 
auch Frauenkliniken, Familienplanungsdienste und Screeningprogramme. Frauen 
wird eine professionelle, frauenspezifische Gesundheitsbetreuung angeboten. 

b) Gibt es in der Gesundheitsversorgung spezielle Programme für Frauen? 
Ja - Screeningprogramme für Krankheiten, die überwiegend Frauen betreffen, z. B. 
gibt es ein überregionales Screeningprogramm über Gebärmutterhalsuntersuchun-
gen in Großbritannien. Alle Frauen zwischen 25 und 64 Jahren werden gebeten, am 
Screeningprogramm teilzunehmen; zwischen 25 und 49 Jahren läuft die Kontrolle alle 
3 Jahre und zwischen 50 und 64 Jahren alle 5 Jahre. Ein neuer chemischer Test zur 
Erkennung von Zervixkarzinom ist an der Universität von Cambridge entwickelt wor-
den. 

c) Wie ist der Zugang für Frauen zum Gesundheitssystem? 
Frauen neigen dazu, z. B. wegen Mutterschaft und Vorsorgeuntersuchungen für Kin-
der, mehr Kontakt mit dem Gesundheitssystem zu haben als Männer. Es gibt für kei-
nes der beiden Geschlechter spezielle Zugangshindernisse. 

d) Werden geschlechtsspezifische Daten erhoben? 
Ja – Das Amt für nationale Statistik erhebt nationale Gesundheitsdaten, die Informa-
tionen sowohl geschlechtsspezifisch als auch altersbetreffend beinhalten. Diese „Na-
tionalstatistics“ beinhalten auch geschlechtsspezifische Daten zu Gesundheit, Verbre-
chen, Erziehung, Reise, Arbeit und Familie, usw. Die Statistiken zeigen, dass sich die 
Lebenserwartung für beide Geschlechter im Vergleich zum letzten Jahrhundert ver-
bessert hat. Wie dem auch sei - während Frauen erwarten können, länger zu leben 
als Männer, müssen sie auch damit rechnen, mehrere Jahre mit schlechter Gesund-
heit oder Behinderung zu verbringen. 

e) Die Zahl der an Brustkrebs erkrankten Frauen steigt weltweit. Welche Maßnahmen 
zur Brustgesundheit gibt es in Ihrem Land? 
Das Brust-Gesundheitsscreening sieht eine Mammographie für alle Frauen ab 50 
Jahren und älter vor, und das alle drei Jahre. Etwa anderthalb Million Frauen werden 
vom Computerprogramm jedes Jahr erfasst. Das Programm wurde 1988 eingeführt 
und Frauen zwischen 50 und 70 werden nun regelmäßig eingeladen. Frauen unter 50 
sind die Zielgruppe von der „Breast Awareness Compaign“, die Frauen ermutigt, mehr 
über ihren eigenen Körper zu erfahren und mit Hilfe von Brust-Selbstuntersuchungen 
besser zu erkennen. 

f)  Werden psychosomatische Erkrankungen von Frauen in Ihrem Land in der Diagnostik 
berücksichtigt? 
Klinische Tests für neue Behandlungen und Therapien berücksichtigen psychologi-
sche Faktoren genauso wie Lebensqualität. Gleiches gilt für Rehabilitationsprogram-
me; aber es gibt viele Gebiete in denen relevante psychologische Faktoren nicht be-
rücksichtigt werden (Dermatologie). 

g) Aktueller Stand zu Empfängnisverhütung, Geburtenregelung und Reproduktionstech-
nik: 
Geschlechtskrankheiten, wie z. B. Clamydien breiten sich schnell aus, überwiegend 
bei Personen zwischen 18 und 24 Jahren. Untersuchungen zeigen, dass ca. 20% der 
sexuell aktiven jungen Menschen Kondome anwenden, was bedeutet dass mehr als 
80% das Risiko auf sich nehmen, Geschlechtskrankheiten zu bekommen oder unge-
wollt schwanger zu werden. In den letzten Wochen ist auf Anregung der Regierung 
eine Kampagne von über 4 Millionen Pfund gestartet worden, um die sexuelle Ge-
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sundheit zu verbessern und ungewollten Schwangerschaften vorzubeugen. Die Ge-
sundheitsämter engagieren sich bei Risikogruppen mit Aufklärungskampagnen, um 
die Anwendung von Kondomen zu erhöhen. Es geht darum, das Gesundheitssystem 
zu verbessern und zu modernisieren, z. B. die urogenitale Versorgung und Zugang zu 
Verhütungsmitteln. 

h) Maßnahmen zur Aufklärung/Früherkennung über/von Unterleibskrebs 
Darmkrebs steht jährlich mit ca. 14.000 Toten an zweiter Stelle der tödlichen Krebs-
erkrankungen in England. Ein Programm über Darmkrebs wurde im Februar 2003 
gestartet und ein nationales Screeningprogramm wurde im April 2006 für Frauen und 
Männer ab 60 eingeführt. 

 

2. Arbeitssituation und Vereinbarkeit von Familie u nd Beruf 

a) Wie ist die Frauenerwerbsquote in einzelnen, noch festzulegenden Berufen und gibt 
es typische „Frauenberufe/Männerberufe“? 
Arbeitsquoten sind über 79% für Männer und 70% für Frauen im arbeitsfähigen Alter. 
2/5 der Frauen arbeiten in gelernten Berufen. Frauen sind mehr in Dienstleistungen 
und Verwaltungsarbeit beschäftigt als Männer, die z. B. mehr als Manager oder 
Facharbeiter beschäftigt sind. 

b) In welchen Arbeitszeitmodellen arbeiten Frauen vornehmlich (Vollzeit, Teilzeit, gering-
fügig beschäftigt)? 
42% der Frauen sind auf Teilzeitbasis beschäftigt. 

c) Wie ist das Entgeldniveau für Frauen im Vergleich zu Männern? 
Frauen bekommen durchschnittlich 17% weniger pro Stunde als Männer für eine 
Vollzeitarbeit. Im internationalen Vergleich haben Frauen durchschnittlich als Stun-
denlohn (außer Überstunden) 17,2% weniger als Männer im Jahr 2006, was eine 
kleine Änderung gegenüber 2005 zeigt, wo es 17,1% waren. Obwohl sich der Lohn-
abstand verkleinert hat, bekommen Männer in Spitzenpositionen immer noch deutlich 
mehr an Gehalt als Frauen. 

d) Wie ist das Ausbildungsniveau der Frauen im Vergleich zu den Männern? 
Im Vergleich erlangen Mädchen höhere Bildung als Jungen, dennoch sind gewisse 
Berufe stark nach Geschlecht getrennt (Ingenieurwesen, Klempner und Bauwerk sind 
überwiegend Männerdomäne, wogegen Berufe in der Erziehung, Frisörinnen und 
Buchhaltung überwiegend Frauenberufe sind). 

e) Lassen sich Familie und Beruf vereinbaren, welche Maßnahmen/Instrumente gibt es 
dazu? 
Die Regierung warb für die Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, 
was in eine Zahl von Maßnahmen mündete, z. B. das Recht auf eine flexiblere Ar-
beitszeit nach der Mutterschaft und das Recht, dass dies nicht unbegründet abge-
lehnt werden kann (Emplayment Rights Act 1996). Dieses Jahr verabschiedete auch 
das Parlament den „Work and Family Act 2006“, welcher verschiedene Maßnahmen 
verbesserte, unter anderem Mutterschaftsurlaub, das Recht auf bezahlten Erzie-
hungsurlaub usw. 

Teilzeitarbeit ist die üblichste Form zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie und wird 
von 42% Frauen im Beruf und 9% Männern in Anspruch genommen. Insgesamt nut-
zen 57% Frauen und 23% Männer eine oder mehrere von folgenden Möglichkeiten: 
Teilzeit, flexiblere Zeit, Arbeitsplatzteilung und Arbeit zu Hause. 

f) Gibt es Gesetze und Aktionsprogramme der Regierung/Wirtschaft zur Gleichstellung 
von Frauen und Männern? 
Ja. Siehe oben 
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3. Soziale Sicherung  

a) Gibt es in Ihrem Land eine soziale Sicherung für arbeitslose oder erwerbsunfähige 
Frauen? 
Ja. Es gibt Arbeitslosenunterstützung oder Einkommenszuschüsse für arbeitslose 
Frauen, die Kinder haben. Für behinderte Frauen gibt es Unterstützung in Form von 
sozialen Sicherungen für kürzere oder längere Zeiten der Arbeitsunfähigkeit (mit Zu-
schlägen für Kinder, Partner etc.). Seit dem Gesetz „Civil Partnership Act 2004“ sind 
alle Leistungen auch für gleichgeschlechtliche Partner, vergleichbar mit heterosexuel-
len Partnerschaften (ob verheiratet oder nicht), verfügbar. 

b) Wie sind Frauen im Alter abgesichert? 
Frauen haben Anspruch auf die selbe Rente wie Männer. In der Praxis haben sie al-
lerdings wegen ihrer Ausfallzeiten (z. B. um Kinder zu erziehen usw.) nicht die selbe 
Rente. Zweifelsohne profitieren Frauen weniger von staatlichen Renten. 

c) Wie ist die Situation alleinerziehender Mütter? 
Nicht toll, aber besser als sie schon war – Unterstützung bekommt man durch famili-
enfreundliche Vorteile wie z. B. dem Child Tax Credit (Steuererleichterung für berufs-
tätige alleinerziehende Mütter). 

d) Wie sind die beruflichen Chancen/die Ausbildungschancen von Frauen/behinderten 
Frauen in ihrem Land? 
Die „Equal Opportunities Commission“ ist eine nationale Organisation, die dafür ver-
antwortlich ist, die Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Beruf und Ausbil-
dung zu sichern (genauso wie in anderen Aspekten des Lebens) und die „Disability 
Rights Commission“ hat die selbe Funktion betreffend Personen mit Behinderungen. 
Eine Serie von Maßnahmen und Gesetzen stellt sicher, dass Menschen nicht wegen 
Geschlecht oder Behinderung diskriminiert werden dürfen. 

e) Gibt es für behinderte Frauen in Ihrem Land Hilfsmittel und/oder Pflegehilfen/ Assis-
tenz, um die Behinderung auszugleichen? 
Die „Disability Discrimination Act“ (2005) verlangt von allen öffentlichen Einrichtungen 
(Regierung, Gesundheitsamt, usw.), dass ihre Angebote von Menschen mit körperli-
chen oder psychischen Behinderungen genutzt werden können. 

f) Wie ist die Situation behinderter Mütter? 
Die Situation ist so wie oben geschildert – es gibt Gesetze, um Müttern zu helfen und 
um die Diskriminierung gegenüber behinderten Menschen zu reduzieren. 

 

4. Gewalt gegen Frauen 

a) Welche Projekte und Einrichtungen gibt es in Ihrem Land, um Frauen und Mädchen 
zu unterstützen, die von Männergewalt betroffen sind? 
Es gibt kein nationales Netz in Großbritannien, das eine Unterstützung garantieren 
kann. Manche Projekte und Einrichtungen werden von karitativen Organisationen  
oder von Ehrenamtlichen unterstützt, manchmal auch noch – wenn sie Glück haben – 
durch kommunale Zuschüsse. Viele Einrichtungen sind auf Spenden-Einnahmen an-
gewiesen. Daraus folgt, dass viele Hilfesuchende lange Wege in Kauf nehmen müs-
sen. Dies bedeutet häufig Probleme für die Kinder, z. B. durch das Herausgerissen-
werden aus der Schule, Probleme für die Mütter mit ihrem Arbeitsplatz, Trennung von 
sozialen Netzwerken etc. 

a1) Frauenhäuser: Wer sind die Träger? Wer finanziert? Wer macht die praktische 
      Arbeit, und wie sieht diese aus? 

„Women’s aid foundation“ ist der Träger, manchmal mit Unterstützung der örtli- 
      chen Behörden. 

a2) Welche weiteren Einrichtungen/Projekte gibt es? 
      Viele ehrenamtliche Gruppen. 
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a3) Wie stark sind dabei Nichtregierungsorganisationen vertreten? 
      Das hängt mit dem Engagement der ehrenamtlichen Gruppen zusammen. 

a4) Wie stark ist die Frauenbewegung in Ihrem Land? 
      Nicht so stark wie sie einst war, weil einige Frauen höhere Positionen erreicht ha- 
      ben. 

b) Was wird in ihrem Land von staatlicher Seite gegen Männergewalt unternommen (ge-
setzliche Maßnahmen usw.)? 
Die Hauptmaßnahmen sind „family law act“ (1996) – das Recht auf Nicht-Belästigung 
und das Recht auf Inbesitznahme der Wohnung. Dieses Gesetz stoppt die Gewalt 
und regelt die alleinige Nutzung der Familienwohnung für begrenzte Zeit. Es gibt auch 
den „protection from harassement act“ (1997), der vor Belästigung usw. vor Jeman-
dem schützt, mit dem das Opfer nicht verwandt ist. Beide Geschlechter können von 
diesen Bestimmungen Gebrauch machen, dennoch werden sie zum allergrößten Teil 
für Frauen angewendet. Staatliche Zuschüsse wie z. B. Mietzuschüsse sind möglich, 
wenn die Geschädigte in eine andere Wohnung umziehen muss, um dem Täter zu 
entgehen. 

c) Wie werden Frauen mit ihren Kindern geschützt, die sich von einem gewalttätigen 
Mann getrennt haben (z. B. Sicherung des Lebensunterhalts)? 
Über den „children act“ (1989), weil mutmaßliche Missbraucher aus ihrem Zuhause 
mit dieser Verordnung entfernt werden. Nach der Trennung ist das „Benefits and 
Community Care system“ die Quelle für ein Einkommen, aber es kann sehr problema-
tisch werden und die Unterstützung sich verzögern, wenn Entscheidungen angefoch-
ten werden. 
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Venzone/Italien 

 

Ich danke den Organisatorinnen und den Teilnehmerinnen für ihre Einladung. Damit geben 
Sie mir Gelegenheit, meine Gemeinde zu vertreten, eine Aufgabe, die ich mit Stolz und Ge-
nugtuung wahrnehme. 

Das Thema „Frauen“ bedeutet mir aus zwei Gründen sehr viel: zum einen als eine Frage 
nach der Identität unseres Geschlechts und zum anderen deswegen, weil ich als Vertreterin 
einer Kommune hier bin, welche die sozialen Bedürfnisse erkannt und sich verpflichtet hat, 
konkrete Lösungen zu entwickeln für die Probleme der schwächsten Mitglieder unserer Ge-
sellschaft. Und zu diesen gehören leider auch heute noch die Frauen. 

Wenn wir von „Frauen“ sprechen, sprechen wir in unserem Fall von Dienstleistungen im 
Rahmen psychologischer Unterstützung, aber auch von Hilfe in Rechtsfragen. Die Probleme 
beschränken sich ja oft genug nicht nur auf die einzelne Frau, sondern berühren ihr gesam-
tes familiäres Umfeld. 

Trotz der Gesetzesänderungen, mit denen die Fälle sexueller Gewalt nicht mehr unter dem 
Gesichtspunkt der Moral betrachtet werden, sind wir in vieler Hinsicht immer noch weit von 
einem adäquaten Schutz entfernt, der Mann und Frau die völlige Gleichstellung sichert.  

In Italien liegen nicht viele Daten zur sexuellen Gewalt vor: Es gibt vielmehr eine Tendenz, 
den erlittenen Angriff zu verschweigen, der häufig als eigene Schande des Opfers betrachtet 
wird. Über viele Jahre hinweg wurde die Rolle des Opfers doch tatsächlich mit der einer Ver-
führerin und Täterin vermischt, so, als sei die Frau die Schuldige, und das nur deshalb, weil 
sie Frau ist! Diese Haltung wird noch deutlicher, wenn wir bedenken, dass Straftaten sexuel-
ler Gewalt erst seit 1996 als Übergriffe auf die Person und nicht als Verletzung der Moral 
geahndet werden.  

Zur Zeit sind die Regionen und die Zentralregierung dabei, Präventions- und Interventions-
projekte zu entwickeln, um betroffene Frauen mit psychologischer und anwaltlicher Hilfe zu 
unterstützen. In vielen Gebieten Italiens entstehen „Familienhäuser“, das heißt, Aufnahme-
zentren für misshandelte Frauen. Hier wird den Frauen bis zur endgültigen Verarbeitung des 
Gewalterlebnisses Hilfe angeboten.  

Wenn die Daten zur physischen Gewalt lediglich annähernd korrekt sind, so sind die Infor-
mationen zur psychischen Gewalt noch weniger zuverlässig; diese Gewalt spielt sich fast 
immer in den häuslichen vier Wänden ab. Sie wird oft aus falscher Scham verschwiegen, 
aber auch wegen der wirtschaftlichen Abhängigkeit der Frau: Diese erlebt immer wieder Si-
tuationen am Rande der Gewalt, aber sie erträgt sie, weil sie nur so ein Dach über dem Kopf 
und das Notwendigste zum Leben hat.  

Meine Gemeinde wollte den Bedürfnissen von Frauen entgegenkommen, die vor allem im 
Augenblick der Trennung vom Partner alleine dastehen, sich an niemanden wenden können 
und fast immer diejenigen sind, die am meisten der Hilfe und des Trostes bedürfen. Deshalb 
haben wir eine kostenlose (Rechts-)Beratung eingerichtet, die allen Frauen unabhängig von 
ihrem Wohnort zugänglich ist.  

Aufmerksamkeit wird in Italien auch der Gesundheit der Frau gewidmet. Häufig organisieren 
entweder das Gesundheitsministerium oder ehrenamtliche Vereinigungen unentgeltliche In-
formationskampagnen zur Prävention und Aufklärung.  

Im Bereich der Politik und im Arbeitsleben ist die Situation recht schwierig; hier wurde die 
völlige Gleichstellung bisher nicht erreicht. Ein Beispiel dafür ist der Mangel an Teilzeitar-
beitsplätzen: Dabei haben die organisatorischen Erfordernisse des Arbeitsablaufs Priorität, 
was wiederum die primäre Rolle der Frau in der Familie schwächt.  

Ich möchte zum Schluss meinen Wunsch nach weiteren Veranstaltungen wie dieser hier 
aussprechen. Sie sind eine Bereicherung für alle Beteiligten, und davon profitieren auch un-
sere Kommunen. 
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Wladimir/Russland 

 

Arbeitssituation von Frauen und Vereinbarkeit von F amilie und Beruf 

Die erfolgreiche Verwirklichung von nationalen Plänen und Programmen der sozialen und 
wirtschaftlichen Entwicklung der Russischen Föderation und all ihrer Subjekte hängt unter 
anderem davon ab, in wie weit die Frauen in das gesellschaftliche Leben einbezogen sind 
und Zugang zur Bildung und Kultur haben. Frauen sind ebenso auf die Vereinbarkeit der 
familiären und beruflichen Verpflichtungen wie auf die mit Männern gleichgestellte Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben sowie die Aufstellung des Familienbudgets orientiert. 

2005 zählte die Stadt Wladimir 340 699 Einwohner, darunter 187 488 Frauen, d.h. 55%, also 
mehr als die Hälfte der arbeitsfähigen Bevölkerung. 

In Wladimir sind die Frauen vollberechtigte Teilnehmer des gesellschaftlich-politischen Le-
bens der Stadt. Viele aktive Frauen stehen an der Spitze verschiedener gesellschaftlicher 
Organisationen: 

· Wetschjorka e.V. 
· Verband der kinderreichen Familien „Semja“ (Familie) 
· Frauenrat e. V. 
· Komitee der Soldatenmütter 
· Verband der Wladimirer Frauen 
· Frauenunion 
· Veteranenrat 
· Verband der Lehrer a. D. 
· Soroptimist International 

 
Viele Stiftungen werden von Frauen geleitet, so z. B. das Erlangen-Haus. 

 

OB Alexander Rybakow unterstützt die Gender-Politik und zeigt großes Interesse und Auf-
merksamkeit für die Probleme, die von den Frauenverbänden öffentlich gemacht werden. 
„Die Wladimirer Frauen zeichnet das Bestreben aus, „sich allen Problemen der heutigen, 
rasch voran schreitenden Zeit zu stellen“, so Rybakow. Nur mit vereinten Kräften könne es 
gelingen, die besten Kräfte unserer Gesellschaft, vertretend durch die Frauen, auf die Wie-
dergeburt Russlands zu richten.  

14 von 35 Abgeordneten des Stadtrats sind Frauen. 

Rund 30% aller Angestellten der Stadt Wladimir sind Frauen, darunter zwei Referentinnen, 
die Leiterin des Schulamts, eine stellv. Stadtteilsbürgermeisterin usw. 

Frauen leiten große Institutionen von herausragender Bedeutung für Wladimir, z. B. die Wla-
dimirer Niederlassung der Gewerkschaft für Angestellte sowie der Rentenversicherung, das 
Landesmuseum Wladimir – Susdal usw.  

Die Teilnahme von Frauen an verschiedenen Feierlichkeiten und Wettbewerben auf der   
Ebene der Stadt und des Gouvernements ist schon traditionell. So werden jährlich Veranstal-
tungen zu Ehren der Frauen durchgeführt, z. B. zum Muttertag, zum Internationalen Frauen-
tag und zum Tag der Familie. Bekannt sind Wettbewerbe wie „Die Betriebsleiterin des Jah-
res“ (34 Frauen wurden bereits geehrt) und „Die Familie des Jahres“, wobei die Talente und 
inneren Werte der besten Vertreterinnen der Wladimirer Frauen zum Vorschein kommen.  

 

Die Entwicklung des Unternehmertums in der Stadt zeigt, dass die Frauen in diesem Bereich 
immer aktiver werden. 57% der mittelständischen Betriebe werden von Frauen geleitet. Der 
Bereich der Dienstleistungen und des Einzelhandels wird von Frauen fast dominiert. 
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Dank der Initiative von Unternehmerinnen florieren in der Stadt Nähereien, Friseursalons und 
andere Dienstleistungsbetriebe. Auch an der Spitze vieler größerer Unternehmen im Handel 
und in der Industrie Wladimirs stehen Frauen. 

 

Wie sieht die Frauenerwerbsquote in bestimmten Berufen aus, und gibt es typische Frauen- 
und Männerberufe? 

 

Laut Artikel 19 der Verfassung der Russischen Föderation haben Mann und Frau gleiche 
Rechte und Freiheiten und gleiche Möglichkeiten, diese zu realisieren“.  

Die Diskriminierung nach dem Geschlecht ist unter anderem bei der Berufswahl gesetzlich 
verboten. Deswegen gibt es keine Quotenregelung. Heutzutage ist die Grenze zwischen ty-
pischen Frauen- und Männerberufen verwischt. Allerdings stellt in bestimmten Berufsberei-
chen je ein Geschlecht die Mehrheit der Arbeitnehmer dar. Bei der Armee oder Feuerwehr, 
wo ein großes Lebensrisiko besteht, sind meistens Männer tätig; ebenso sind handwerkliche 
Berufe wie Dreher, Fräser und Mauerer, die physische Kraft erforderlich machen, zumeist 
eine Domäne der Männer. Frauen arbeiten eher in den Bereichen, wo Sitzfleisch und Geduld 
erforderlich sind, wie z. B. in Schulen, Krankenhäusern, Kindergärten, im Sozialbereich, in 
Buchführung und Betriebswirtschaft. Frauen arbeiten häufig auch als einfache, angelernte 
Arbeiterinnen, Verkäuferinnen oder Näherinnen. Auf Ebene des Gouvernements gibt es nur 
ein Quotensystem für Behinderte, darunter speziell für behinderte Frauen. 

 

Nach welchen Modellen der Arbeitszeit arbeiten hauptsächlich Frauen (Voll- und Teilzeitbe-
schäftigung oder ein kleiner Teil des Arbeitstags)? 

 

Laut Artikel 93 der Arbeitsgesetzgebung der Russischen Föderation „muss der Arbeitgeber 
eine Teilzeitbeschäftigung in folgenden Fällen garantieren: 

· auf Antrag einer Schwangeren; 
· auf Antrag eines Elternteils mit einem Kind im Alter bis 14 Jahren (einem behinderten 

Kind bis 18 Jahren); 
· auf Antrag einer Person, die ein krankes Familienmitglied pflegt“. 
Manche Frauen nutzen dieses Recht, aber die Mehrheit der Frauen ist vollbeschäftigt.  

 

Wie sieht die Entlohnung für Frauen und Männer aus? 

 

Es gibt grundsätzlich keinen Unterschied bei der Entlohnung für Frauen und Männer, die 
Diskriminierung nach dem Geschlecht ist in allen Formen gesetzlich verboten. 

Allerdings es gibt eine branchenspezifische Diskriminierung: Es ist zu berücksichtigen, dass 
die Mehrheit der Frauen im Sozialbereich tätig ist, d.h. das Einkommen ist hier niedriger als 
das der Männer, die in der Mehrheit in der Industrie arbeiten. Die Zahl der für Männer typi-
schen Stellenangebote mit einer Entlohnung über dem Durchschnitt im Gouvernement lag 
Mitte 2005 um das 16fache höher als bei den Frauen.  

Trotz der Diskriminierung bei der Entlohnung stellen Arbeitgeber an Mitarbeiterinnen hohe 
Berufs- und Qualifikationsanforderungen. Eine Nachfrageanalyse der Stellenangebote für 
Frauen hat gezeigt, dass den Frauen hauptsächlich Stellen als Verkäuferin, Näherin, Reini-
gungskraft und Hilfsarbeiterin angeboten werden. Die Zahl der Stellenangebote für Frauen 
im öffentlichen Dienst beträgt knapp über 20%.  
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Die Gehaltstruktur bei Stellen für Frauen und Männer: 

 

Stellenangebote mit einer Entlohnung Frauen Männer 

unter dem Existenzminimum 40% 9% 

über dem Durchschnittslohn im Gouvernement   1% 8% 

 

Die Regierung der Russischen Föderation ergreift Maßnahmen zur Gehaltsregelung. Die 
nationalen Projekte „Bildung“ und „Gesundheit“ sollen das Leben der im öffentlichen Dienst 
beschäftigten Menschen, zumeist Frauen, verbessern. Außerdem stieg deren Gehalt seit Ok-
tober 2006 um 11%, und ab 2007 soll es um weitere 15% erhöht werden. Bei Entlassungen 
sind i. d. R. zunächst die Frauen betroffen (68%).  

Bei der Einstellung von Arbeitskräften haben Männer bessere Chancen, obwohl das Bil-
dungsniveau arbeitsloser Frauen höher ist als das arbeitsloser Männer. 

Akademikerinnen haben schlechtere Chancen am Arbeitsmarkt, besonders schwer haben es 
junge Akademikerinnen mit Kleinkindern. 

Eine Stelle zu finden, ist auch für Frauen ab 40 zunehmend schwierig. Offensichtlich be-
fürchten Führungskräfte ab einem bestimmten Alter das Auftreten negativer Eigenschaften 
wie Starrsinn, Feindlichkeit gegenüber allem Neuen, Trägheit, schlechtes Gedächtnis und 
Erkrankungen, die sich störend auf die Arbeit auswirken könnten. 

 

Wie ist das Bildungsniveau der Frauen im Vergleich zu den Männern? 

 

Nach Angaben der Volkszählung in der Russischen Föderation von 2002 ist das Bildungsni-
veau bei den Frauen und Männer fast gleich: 
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Die Zahl der studierenden Frauen stieg auf 51,8% von der Gesamtzahl der Studenten. 2005 
beträgt die Zahl der Akademikerinnen und der Frauen mit einem Gymnasial- oder Haupt-
schulabschluss 72,2%, bei den Männern liegt die Zahl bei 61,7%.  
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Gibt es die Möglichkeit, Beruf und Familie zu vereinbaren? Welche Maßnahmen (Instrumen-
te) sind dafür vorgesehen? 

 

Eine Trennung von Beruf und Familie ist die absolute Ausnahme. Dies erklärt sich mit den 
Maßnahmen der Regierung der Russischen Föderation im Einklang mit der Verfassung hin-
sichtlich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes der Bürger. So garantiert der Staat zur Un-
terstützung der Familie und Mutterschaft folgendes: 

· bezahlten Mutterschaftsurlaub bis zu 140 Tagen 
· eine einmalige Zahlung bei der Geburt eines Kindes 
· ein monatliches Kindergeld bis zu 18 Monaten 
· Kindergeld bis zum dritten Lebensjahr des Kindes 
· „Mutterschaftskapital“ (7 400 Euro) zum dritten Geburtstag eines Kindes 
· staatliche Leistungen für Frauen, die betriebsbedingt gekündigt wurden oder deren Fami-

lieneinkommen unter dem Existenzminimum liegt 
 

Einkommensschwache Familien erhalten ein monatliches Kindergeld pro Kind bis 16 (18) 
Jahren. Für Kinder aus solchen Familien gibt es Gebührenermäßigungen für das Essen in 
Kindergarten oder Schule.  

Für einen Aufenthalt im Kindersommerlager fallen für alle nur 10% der Gebühr an, für Kinder 
aus einkommensschwachen Familien ist er gratis. Außerdem erhalten kinderreiche Familien 
und Familien mit behinderten Kindern eine Reihe von Vergünstigungen.  

Es gibt ein gut entwickeltes Netz von Kindertagestätten, wo der Staat einen großen Teil der 
Kosten übernimmt, was es den Frauen erleichtert, Beruf und Familie zu vereinbaren. 

In den Schulen und Gymnasien gibt es Nachmittagsbetreuung.  

In einzelnen Fällen ist auch Gleitzeit möglich.  

 

Der in Russland zur Verfügung stehende Urlaub und die Vergünstigungen sind umfangrei-
cher als in den meisten westeuropäischen Ländern. Da diese staatlichen Leistungen aller-
dings nach dem Mindestlohn und nicht dem Reallohn berechnet werden, geben sie dem be-
urlaubten Elternteil weniger Anreize. De facto heißt das, dass es die Frauen sind, die in über 
90% der Fälle Mutterschaftsurlaub nehmen, weil das Mutterschaftsgeld von der früheren 
Entlohnung unabhängig ist. Diese Alternative erscheint für die Familien ziemlich lukrativ.  

 

In einer Zeit der wirtschaftlichen Veränderungen der Betriebsstrukturen werden diese Ver-
günstigungen, Mutterschaftsurlaub und zusätzliche Leistungen zu einem Hindernis bei der 
völligen Nutzung des Arbeitspotenzials von Frauen, weil die auf Gewinn orientierten Arbeit-
geber von Privatunternehmen die Kosten nicht übernehmen wollen, die Müttern mit kleinen 
Kindern auf dem Arbeitsmarkt zustehen. Früher übernahmen die Betriebe aus sozialer Ver-
antwortung diese Kosten.  

 

Ca. 30 Wochenstunden sind Frauen mit Haushalt und Kinderbetreuung beschäftigt (davon 
15 Stunden am Wochenende) und tragen somit die Hauptverantwortung für das Familien-
wohl. Weit verbreitet, sogar bei den Frauen selbst, ist das Stereotyp, die Vereinbarung eines 
interessanten Berufs mit einem glücklichen Familienleben sei unmöglich. 

Viele Frauen fürchten die Perspektive eines Berufsaufstiegs und der Suche nach Selbstver-
wirklichung. Kein Wunder, dass wir eine große Zahl von Frauen haben, die ihre beruflichen 
und fachlichen Qualifikationen nicht voll entwickeln. Allerdings sind immer mehr junge Frau-
en der Meinung, sie sollten zunächst beruflich erfolgreich sein und erst dann eine Familie 
gründen und Kinder bekommen.  
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Oft wählen Frauen bewusst die Arbeitslosigkeit, um staatliche Leistungen zu erhalten und zu 
Hause bei den Kindern bleiben zu können. 

 

Eine stärkere staatliche Unterstützung von Familien mit Kindern würde den Druck auf den 
Arbeitsmarkt verringern und die Zahl der Arbeitslosen senken. 

Die staatlichen und betrieblichen Leistungen verteuern die Arbeit von Frauen.  

Es gibt die Möglichkeit, Familie und Beruf zu vereinbaren, weil es das Urlaubs- und Leis-
tungssystem Frauen erlaubt, Kinderbetreuung bei Vollzeitbeschäftigung zu bewerkstelligen. 

Gegenwärtig plant die Regierung der Russischen Föderation, ab 2007 zusätzliche Maßnah-
men zur Unterschützung der Mutterschaft und Kindererziehung zu ergreifen. 

 

Gibt es Gesetze und Aktionsprogramme der Regierung (der Wirtschaft) gerichtet auf die 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern? 

 

Die Verfassung der Russischen Föderation verbietet jede Form geschlechtsspezifischer Dis-
kriminierung und garantiert gleiche Rechte und Pflichten für Männer und Frauen. 

Auf Bundesebene gelten: 

die UNO-Konvention zur Eliminierung aller Formen von Frauendiskriminierung; 

das Konzept zur Verbesserung der Position von Frauen in der Russischen Föderation. 

 

Auf Gouvernementsebene werden folgende Programme realisiert: 

„Die Kinder des Wladimirer Gouvernements“; 

„Schutz der Mutterschaft und Kindheit“; 

„Wohnungen für junge Familien des Wladimirer Gouvernements“. 
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Internationale Frauenkonferenz 25.11.2006,  
Zusammenfassung nach dem Tonbandmitschnitt 

 

Einführungsworte von Frau Lissy Gröner, MdEP 
2007 ist das Europäische Jahr der Chancengleichheit für alle. 
In vielen Bereichen gibt es noch Diskriminierungen; so beträgt der Einkommensunterschied 
zwischen Männern und Frauen in Schweden immer noch 10% bei gleichwertiger Arbeit, in 
Deutschland etwa 26%. 

 

Statements aus den einzelnen Partnerstädten 
 
Eskilstuna/Schweden 
In den politischen Organen wie dem Reichstag ist an jedem 2. Platz eine Frau. In den Vor-
ständen der Unternehmen dagegen dominieren immer noch die Männer. Eine gesetzlich 
festgelegte Quotierung ist in der Diskussion. Es gibt ein Gesetz über gleichen Lohn für glei-
che Arbeit – an seiner Umsetzung wird gearbeitet. Das Recht auf Vollzeitarbeit wird disku-
tiert, eine gesetzliche Regelung angedacht. Mehr Frauen als Männer studieren. Gleicher 
Elternurlaub für Männer und Frauen ist möglich. Gewalt gegen Frauen im Namen der Ehre 
erfordert Kenntnisse über Unterstützungsangebote für betroffene Frauen und in der Verwal-
tung. Die Situation der Kinder in der Familie, wo die Mutter der Gewalt des Vaters oder Stief-
vaters der Kinder ausgesetzt wird, muss besser beleuchtet werden. 
(vgl. Aktionsprogramm auf S. 11) 

 
Rennes/Frankreich 
Im Stadtrat sind gleich viele Männer und Frauen; Frauen verfügen über bessere Berufsab-
schlüsse als Männer, gelangen aber nur schwer in Führungspositionen. Frauen mit einem 
oder mehreren Kindern verfolgen ihr Berufsleben sehr aktiv weiter. Die Lohnungleichheit 
beträgt 15%, sie wird größer, je höher die Führungsposition. 
Der Staat müsste Familien noch mehr finanziell unterstützen und die Kinderbetreuung bes-
ser organisieren, aber auch in den Partnerschaften müsste sich was ändern.  
Wichtig in der Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen ist die Aufklärung betroffener Frauen, 
dass das Erleiden von Gewalt nicht unabwendbar ist und dass es Zufluchtsorte und Bera-
tungsstellen gibt. Hierzu wird gerade eine große Kampagne im Stadtzentrum mit Plakaten 
durchgeführt, die von der Stadt finanziert wird. Auch in den Schulen, speziell in den Gymna-
sien, gibt es Präventionsprogramme zur Vermeidung von Gewalt zwischen Jungen und 
Mädchen. 
Soziale Sicherung: Die derzeitige Generation von Rentnerinnen bezieht deutlich geringere 
Renten als die Männer, da viele dieser Frauen wenig am Erwerbsleben teilgenommen ha-
ben.  
Für Alleinerziehende, im wesentlichen Frauen, gibt es spezielle Beihilfen. 
Um den 8. März gibt es in Rennes immer einen Monat lang Veranstaltungen zum Thema 
Gleichstellung. 

 
San Carlos/Nicaragua 
Gleichberechtigung für Frauen, auch in politischen Ämtern, ist sehr schwierig umzusetzen. In 
75 Bürgermeisterämtern sind nur 15 Frauen, dabei beträgt ihr Anteil an der Bevölkerung 
74%. 
Im Land herrscht große Armut. Im Gesundheitsbereich sind Früherkennungsuntersuchungen 
nur sehr begrenzt möglich, weil die Mittel dazu fehlen. Die vorherrschende Krebsart bei 
Frauen ist nicht Brustkrebs, sondern Gebärmutterhalskrebs. 
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist vor allem für Alleinerziehende extrem schwierig: 
sie müssen arbeiten, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, es gibt aber fast keine Kinder-
krippen oder Kindertagesstätten. 
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Für Frauen und auch Männer ist es nach einem Universitätsabschluss schwierig, eine Arbeit 
zu bekommen, weil es ihnen an Erfahrung fehlt. Alterssicherung gibt es nur für die, die gear-
beitet haben. Für behinderte Frauen gibt es kein Gleichstellungsgesetz. 
Die physische und psychische Gewalt gegen Frauen ist in Nicaragua, besonders auch in 
San Carlos, sehr hoch. Dort leben 70% der Bevölkerung auf dem Land; der Machismo ist ein 
großes Problem. 
Der neue Präsident hat nach der Wahl am 5. November festgelegt, dass die neue Regierung 
aus je 50% Frauen und  Männern bestehen wird. 

 
Stoke-on-Trent/England 
Das Gesundheitssystem ist gut, es gibt kostenlose Behandlung, gute Vorsorgeuntersuchun-
gen. Frauen leben länger als Männer, sind aber häufig pflegebedürftig. Sexuell übertragbare 
Krankheiten und Teenagerschwangerschaften sind ein großes Problem. Zur Bekämpfung  
hat die Regierung gerade eine 4 Millionen Pfund teure Werbekampagne gestartet, neben 
weiteren intensiven Vorsorgeprogrammen. 
79% aller Männer und 70% aller Frauen arbeiten, jedoch sind nur 2/5 aller Frauen in regulä-
ren Beschäftigungsverhältnissen tätig. Mädchen haben meist einen höheren Schulabschluss 
als Jungen, doch das ist nicht in den Berufen repräsentiert, die sie dann später ergreifen. Der 
Lohnunterschied beträgt in Teilzeit 38% und in Vollzeit 17%. Frauen bekommen im allgemei-
nen dieselbe Rente wie Männer, letztendlich aber weniger, da sie weniger oder mit Unter-
brechungen gearbeitet haben. 
Es gibt kein nationales Netzwerk, das sich mit dem Problem der Gewalt gegen Frauen be-
fasst. Aber es gibt verschiedene Gesetze: In bestimmten Fällen kann ein gewalttätiger Ehe-
mann der Wohnung verwiesen werden, auch sein Recht auf Umgang mit den Kindern kann 
eingeschränkt werden. Doch die Verfahren vor Gericht dauern sehr lange, ebenso die Klä-
rung der finanziellen Situation der Frauen. Es sind nicht genug Frauen in der Politik aktiv. 

 
Venzone/Italien 
Die Gleichberechtigung von Mann und Frau ist noch in weiter Ferne. In Italien ist nur wenig 
über sexuelle Gewalt bekannt, sie wird immer noch verschleiert, als ob das Opfer sich dafür 
schämen müsste. Schuldzuweisung an Frauen; erst seit 1996 werden sexuelle Gewaltver-
brechen als personenschädigend und nicht nur als Moralvergehen bestraft. 
Aktuell entstehen Frauenhäuser sowie Rechtsberatungsstellen und psychologische Bera-
tungsstellen für Frauen. Die körperliche Gewalt ist nur teilweise bekannt, die psychische 
noch weniger. Frauen schweigen häufig aus Scham oder aus Angst vor den finanziellen 
Konsequenzen. In Venzone wurde ein Büro eröffnet, das kostenlose Rechtsberatung für 
Frauen anbietet.  
Es gibt wenig Teilzeitangebote; aus organisatorischen Gründen steht die Familie für Frauen 
noch an erster Stelle.  

 
Wladimir/Russland 
14 von 35 Stadträten in Wladimir sind Frauen. 30% aller Angestellten bei der Stadt sind 
Frauen. 57% der mittelständischen Betriebe werden von Frauen geleitet, meist auch sehr 
große Unternehmen. Die Bereiche Dienstleistung und Einzelhandel werden von Frauen do-
miniert. Die Verfassung verbietet jede Form geschlechtsspezifischer Diskriminierung, sie ist 
auch auf der Arbeitsebene verboten. Es gibt jedoch typische Männer- und typische Frauen-
berufe. 
Firmen müssen eine bestimmte Anzahl von Frauen mit Behinderung anstellen. 
Fast alle Frauen arbeiten Vollzeit, es sei denn, sie haben Kinder unter 15 Jahren oder mit 
Behinderung. Lohndiskriminierung ist zwar verboten, doch Frauen im Dienstleistungsbereich 
werden schlechter bezahlt als Männer, die vor allem in der Produktion arbeiten. 2005 gab es 
für Männer 16 mal mehr gutbezahlte Stellen als für Frauen. Neue Gesetze sollen dies regeln. 
Seit Oktober 2005 sind die Löhne für Frauen im Dienstleistungsbereich um 11% gestiegen, 
2007 soll es eine Steigerung um 15% geben. 
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Ausbildung ist für Frauen und Männer gleich. An den Universitäten sind mehr junge Frauen 
als Männer. 
Es gibt bezahlten Schwangerschaftsurlaub von 140 Tagen, einmalige Finanzhilfe bei Geburt 
eines Kindes, 3 Jahre lang monatliche Zahlung von der Stadt, dann Zahlung von 7.400,-- 
Euro als „Mutterkapital“, finanzielle Absicherung für Sozialhilfeempfängerinnen. In den Som-
merferien können Kinder 1 Monat lang betreut werden, bei voller Verpflegung, mit Zuschuss 
vom Staat. 
Es gibt einen gesetzlichen Schutz von Müttern und Kindern; Förderung von jungen Familien. 
Das russische Gesundheitssystem bietet spezielle medizinische Einrichtungen für Frauen, 
die vor allem bei Schwangerschaften und Abtreibungen beraten. Als Problem wird die hohe 
Zahl der Abtreibungen gesehen, die 1,4 mal höher ist als die der Geburten. Tendenziell ist 
allerdings eine Senkung zu erwarten, um 18% schon im Zeitraum 2000-2004. 
Demographische Veränderungen; 82% der Familien haben nur 1 Kind. Seit 2002 ist ein Zu-
wachs bei den Geburten zu verzeichnen: Es gibt mehr Frauen im gebärfähigen Alter und 
eine bessere medizinische Versorgung. 
Ein Problem ist die Steigerung der Brustkrebserkrankungen, in den letzten 20 Jahren um 
40%. 
Seit Januar 2006 gibt es einen „Mutterpass“, ab Januar 2007 wird es ein Zertifikat geben im 
Wert von 7.400,-- Euro; es kann verwendet werden für die Ausbildung des Kindes, oder für 
die Verbesserung der Wohnsituation, etwa Kauf einer neuen Wohnung, oder als Rücklage 
für später. 
 
Be� ikta � /Türkei 
Istanbul hat ca. 15 Millionen Einwohner, Be� ikta�  2 Millionen. Frau Izer ist Vorsitzende des 
Vereins zur Förderung zeitgemäßer Lebensweise; dieser arbeitet für Kinder und deren Fami-
lien. Es gibt große Unterschiede zwischen dem Osten und dem Westen der Türkei. Der Ver-
ein vergibt Stipendien für Mädchen im Osten, damit sie studieren können. 
(s. Statement auf Seite 9) 

 

Frauen und Gesundheit 

 
San Carlos/Nicaragua 
Ein Grund für die hohe Rate des Gebärmutterhalskrebses sind die vielen Schwangerschaf-
ten, meist schon in frühem Alter. 4-6 Kinder sind normal, manche Frauen haben 12, manch-
mal sogar bis zu 18 Kinder. Die Mehrheit der Bevölkerung lebt auf dem Land, aufgrund der 
schlechten Infrastruktur gibt es wenig Möglichkeiten einer medizinischen Versorgung. Soweit 
sie doch vorhanden ist, kann der Ehemann aufgrund der machistischen Kultur der Frau ver-
bieten, sich regelmäßig vom Arzt untersuchen zu lassen – sie könnte ja automatisch sexuelle 
Beziehungen zu dem Arzt haben. 

 
Be� ikta � /Türkei 
Krebsvorsorge ist kaum üblich. Nur wenn eine Frau arbeitet und eine Versicherung hat, wer-
den die Kosten einer Brustkrebsbehandlung übernommen. 

 
Stoke-on-Trent/England 
Die Zahl der AIDS-Infizierten steigt; es gibt viele Präventionsprogramme. Da es strafbar ist, 
wissentlich das HIV-Virus zu übertragen, wollen immer mehr Menschen keinen Test machen. 
Geschlechtskrankheiten treten bei bestimmten ethnischen Minderheiten etwas häufiger auf, 
da dort nicht über Sexualität und Verhütung gesprochen wird. Die Zahl der Abtreibungen ist 
hier relativ hoch. 

 
Westafrika, Redebeitrag von Frau Dr. Pierette Herzb erger-Fofana, Stadträtin Grüne 
Liste 
Die AIDS-Rate ist dort sehr niedrig (3,5%), möglicherweise, weil es islamische Länder sind. 
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80% der Frauen werden jungfräulich verheiratet. Aber der Tourismus stellt ein hohes AIDS-
Risiko dar. 
Abtreibung ist in fast allen Ländern Afrikas – außer Südafrika – verboten.  Frauenverbände 
kämpfen für Gesetze. 
In der traditionellen Medizin werden Medikamente an Frauen anders gegeben – dies ist 
wahrscheinlich der Grund, warum Frauen länger leben. Anders ist dies bei der modernen 
Medizin; hierüber gibt es aber keinerlei Kenntnis, keine Diskussion. 

 
Wladimir/Russland 
Es ist bekannt, dass die Frauen, die Kinder kriegen und sie stillen, wesentlich seltener Brust-
krebs bekommen. Alles ist mehr oder weniger hormonal vorgegeben; die medikamentöse 
Behandlung spielt keine entscheidende Rolle in der Verlängerung des Lebens einzelner. 

 
Venzone/Italien 
In den letzten 10 Jahren waren Herzkrankheiten die Haupttodesursache bei Frauen (44%), 
dagegen bilden die Tumore nur 25% der Krankheiten; in Italien werden die Frauen sehr gut 
betreut. 

 

Selbstmorde 

 
In der EU begehen mehr Frauen Selbstmord, in der Türkei mehr Männer. Besonders betrof-
fen sind Migrantinnen in Deutschland, sehr hoch ist die Zahl bei schwarzen Frauen. In den 
Herkunftsländern existiert dieses Problem aber kaum! 
In Frankreich  gibt es viele Versuche von Frauen, aber diese sind eher als Hilferufe an die 
Gesellschaft zu verstehen. Männer hingegen begehen tatsächlich Selbstmord. Ein Problem 
sind die vielen Selbstmordversuche von Jugendlichen gerade in der Bretagne. 
Aus Schweden liegen konkrete Zahlen für den Zeitraum 1987 – 2003 vor: 

 
                                                                    Frauen                                   Männer 

  0-19 Jahre                                                       2                                              1 
20-29 Jahre                                                     35                                            60 
30-39 Jahre                                                     96                                          236 
40-49 Jahre                                                   120                                          283 
50-59 Jahre                                                     93                                          196 
60-69 Jahre                                                   336                                          776 

 
Geschlechtsspezifische Statistiken werden jährlich von der schwedischen Regierung als 
Buch veröffentlicht. 
Die offizielle Statistik in Deutschland ist ähnlich wie die in Schweden, Frankreich oder Eng-
land. 

 

Gewalt gegen Frauen 

 
Stoke-on-Trent/England 
Es gibt Frauenhäuser, aber sie werden nicht vom Staat finanziert, sondern von Wohltätig-
keitsorganisationen und privaten Sponsoren. Es gibt sie auch nicht überall, das bedeutet oft 
weite Wege für misshandelte Frauen. 

 
Wladimir/Russland 
Die Stadt finanziert ein Zentrum für Mutter und Kind mit einer Abteilung für schnelle Hilfe in 
Notsituationen. Sozialarbeiter arbeiten dabei eng zusammen mit Rechtsschutzorganen und 
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Psychologen. Misshandelte Frauen können hier 3 Tage lang bleiben, dann müssen sie zu-
rück, gewalttätige Männer werden evtl. weggebracht. Gewaltbetroffene Frauen bekommen 
keine Wohnungen. 
In Russland wird über die Gewalt nicht offen gesprochen; über statistische Daten verfügen 
nur die Polizei und medizinische Einrichtungen. 

 
Be� ikta � /Türkei 
Schlagen beginnt schon in der Kindheit, es ist eine Erziehungsmethode – für Mädchen. Der 
Vater schlägt die Mädchen, der Mann schlägt die Frau, der Junge (ab 16) schlägt die Mutter.  
So ist es vor allem im Osten des Landes. 
Seit 1988 gibt es ein Gesetz zum Schutz der Familie, es wurde jedoch nicht umgesetzt. Im 
Rahmen der EU-Beitritts-Verhandlungen wurde es 2003 modifiziert, jetzt funktioniert es et-
was. 
Frauen, die vor ihren gewalttätigen Männern flüchten, finden zum Teil Rückhalt in ihrer Fami-
lie. In den östlichen Landesteilen jedoch müssen die Frauen bei der Familie des Mannes 
bleiben, was auch tödlich enden kann. Frauenvereine versuchen, die Frauen und Mädchen 
dort über ihre Rechte aufzuklären. 

Frau Lissy Gröner, MdEP: 
Über die EU kann auch Druck auf die türkische Regierung ausgeübt werden, etwa indem 
gefordert wird, das Thema Gleichstellung in die Beitrittsverhandlungen mit einzubeziehen. 
Inzwischen hat sich Minister Erdogan öffentlich zu Gewalt gegen Frauen geäußert, in einer 
gemeinsamen Kampagne mit der EU und der UNO; 30 Frauenhäuser sollen unterstützt wer-
den. 

 
San Carlos/Nicaragua  
Viele Mädchen werden das erste Mal schwanger schon im Alter zwischen 12 und 18 Jahren, 
manchmal sogar darunter. Sie sind oft Opfer von sexueller Gewalt, ausgeübt von Familien-
angehörigen oder Nachbarn. Auf dem Land ist die Aufklärung sehr gering, das Problem wird 
auch innerhalb der Familie totgeschwiegen. 
Diese vielen frühen Schwangerschaften sind auch ein Grund für die hohe Rate des Gebär-
mutterhalskrebses. 
70% der Männer, vor allem in der Landbevölkerung, sind sehr eingefleischte Machos; damit 
verbunden ist auch ein häufiger Wechsel der Sexualpartnerinnen, Promiskuität. Dies erhöht 
auch das Risiko für Frauen, an bestimmtem Krebs zu erkranken. 
Bezüglich Gewalt und Misshandlung gibt es eine enorm hohe Dunkelziffer, ganz viele Fälle 
werden nicht zur Anzeige gebracht. Viele Männer üben einen großen Druck aus und bedro-
hen die Familie. Es gibt nach wie vor die Vorstellung bei Männern, die Inzestdelikte begehen, 
dass die Tochter ihr Eigentum ist, dass sie sie als erste sexuell miss-/gebrauchen dürfen. 
Gleichzeitig werden viele Mütter vom Mann bedroht mit körperlicher Gewalt und Waffen wie 
Macheten, anderen Schlagwerkzeugen und auch Feuerwaffen. 
Noch unter der alten Regierung wurde, mit Unterstützung der katholischen Kirche, ein Ge-
setz verabschiedet, das Abtreibungen generell verbietet, d.h. auch nach Vergewaltigung und 
Inzest, auch bei Kindern. Das wird zur Folge haben, dass Frauen auch aus medizinischen 
Gründen keine Abtreibung erlaubt werden wird. Und Ärzte, in deren Klinik eine Frau nach 
einem missglückten Abtreibungsversuch eingeliefert wird, werden dieser Frau nur unter 
größten Risiken für sich selbst helfen können, denn sie werden beweisen müssen, dass sie 
mit diesem Versuch nichts zu tun haben. 

 
Rennes/Frankreich  
In Frankreich gibt es seit den 70er Jahren Frauenhäuser, die sich als feministische Einrich-
tungen verstehen, vergleichbar mit den Frauenhäusern in Deutschland. Und es gibt öffentli-
che, soziale Einrichtungen, die gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder rund um die Uhr 
medizinisch, psychologisch und pädagogisch betreuen. In der Einrichtung in Rennes werden 
wegen der Kinder auch die Männer mit einbezogen. Seit 1994 gibt es eine Täter-Beratungs-
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stelle. Zur Ausübung des Umgangsrechts wurden Richtlinien entwickelt, damit der Vater die-
ses Recht wahrnehmen kann und gleichzeitig sein eigenes gewalttätiges Verhalten über-
denkt. 
Seit 2005 gibt es ein Gesetz, das Gewalttäter aus der Wohnung weist. Sie werden juristisch 
und sozial begleitet. 
Auf Weisung der Regierung sollen in allen Departements solche Einrichtungen geschaffen 
werden, in Zusammenarbeit mit Polizei, Justiz, Gendarmerie etc. 
Die Einrichtung in Rennes ist die erste in ganz Frankreich. Aber: nicht sehr viele Männer 
nehmen dieses Angebot an. 

 
Eskilstuna/Schweden  
Seit den frühen 80er Jahren gibt es Frauenhäuser in Schweden, 1982 wurde das Frauen-
haus in Eskilstuna eröffnet. In den Häusern arbeiten vor allem Freiwillige, mit kommunaler 
und staatlicher Unterstützung. 
Sie befassen sich nur mit den Problemen der Frauen; die Männer müssen ihren eigenen 
Weg  finden – es gibt genug Lösungen für gewalttätige Männer in Schweden. 
Seit 1979 gibt es ein Gesetz, das verbietet, Kinder zu schlagen. Seit 1982 ist es verboten, 
Frauen zu schlagen. Heute ist es eine Straftat, einen Menschen zu schlagen. 

In Eskilstuna gibt es  auch Männergruppen: 
· eine sog. Männerschule für Väter, die Umgangskontakte mit ihren Kindern wollen 
· das kommunale Projekt „STOP!“, das mit gewalttätigen Männern arbeitet. Aber nicht alle 

Männer werden erreicht. 
 
Jena 
In Thüringen wurde der Doppelhaushalt 2006/2007 um 48% gekürzt. 10 Frauenhäuser und 
Schutzwohnungen wurden geschlossen. Frauenzentren werden nicht mehr gefördert. 
Gewalttätige Männer werden vom Gericht einer Täterberatungsstelle zugewiesen. 

 
Venzone/Italien  
Es gibt einen sog. „Frauenschalter“, wo Frauen unentgeltlich von einer Rechtsanwältin zu 
jeder Art von Problem beraten werden. 
Gewaltbetroffene Frauen finden mit ihren Kindern Schutz in sog. „Mutterhäusern“, deren Ad-
resse absolut geheim ist. Sie werden von den jeweiligen Sozialdiensten betrieben. In schlim-
men Gewaltfällen kommen Männer vor Gericht, ein Näherungsverbot kann erteilt werden, 
schlimmstenfalls werden Täter der Gemeinde verwiesen.  
Häufig halten sich die Männer nicht an die gerichtlichen Umgangs- und Unterhaltsregelun-
gen. 

 

Migrantinnen 

 
Erlangen  
Gewaltbetroffene Migrantinnen finden den Weg in die Frauenhäuser und Beratungsstellen. 
Das Problem ist die Gesetzeslage, die ausländischen Frauen ein eigenständiges Aufent-
haltsrecht erst nach 2 Jahren Ehe in Deutschland zugesteht. Bei einer Trennung von einem 
gewalttätigen Ehemann vor Ablauf dieser Frist riskieren sie ihren Aufenthalt. 

 
Stoke-on-Trent/England  
Es gibt sehr viele Frauen aus dem indischen Raum, Pakistan und Bangladesh. Über häusli-
che Gewalt wird nicht gesprochen; Frauen ist nicht gestattet, in so einem Fall das Haus zu 
verlassen. Häufig wird ihnen die Schuld zugewiesen. 
Es gibt ein Projekt von Migrantinnen aus diesen Ländern sowie ein Zentrum („community 
centre“), an das sie sich wenden können. Dort wird ihre Sprache gesprochen und Kontakt zu 
Frauenhäusern kann vermittelt werden.  
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Rennes/Frankreich  
MigrantInnen werden durch Organisationen aufgenommen, und es gibt verschiedene Prob-
leme neben der Gewalt, wie AIDS und Lungenkrankheiten. Übersetzer zu finden ist ein an-
deres Problem. 
Es ist schwierig für Frauen, als politische Flüchtlinge anerkannt zu werden, auch wenn sie im 
Herkunftsland viel Gewalt erleben mussten. Eher erhalten sie ihren Flüchtlingsstatus über 
den Ehemann. 

 
San Carlos/Nicaragua  
300 km offene Grenze trennen Nicaragua von Costa Rica. 800 000 – 1 Million Menschen aus 
Nicaragua leben und arbeiten in dem Nachbarstaat, häufig illegal. Dort werden ihre Rechte 
verletzt: im Arbeitsrecht, in der sozialen Sicherung, mit schlechter Bezahlung. Die Kommune 
versucht, in Zusammenarbeit mit den Regierungen beider Länder, die Situation dieser Ar-
beitskräfte zu verbessern, haben sie doch ihren Beitrag dazu geleistet, dass Costa Rica, im 
Vergleich zu Nicaragua, relativ wohlhabend ist. 

 
Venzone/Italien  
Sehr große Probleme zur Zeit. Zum einen zieht ein großes Industriegebiet nahe Venzone 
viele Familien aus Nordafrika an. Die Kinder gehen zwar in die Schule, sprechen aber nicht 
italienisch; auch die Frauen sprechen die Sprache nicht; sie gehen nicht aus dem Haus, es 
gibt keinen Kontakt. Zum anderen kommen viele Frauen aus der Ukraine und aus Russland 
mit einem Touristenvisum ins Land, um hier als Altenpflegerinnen zu arbeiten. Sie verlangen 
wenig Lohn, was die Italienerinnen sehr empört. Nach Ablauf ihres Visums leben sie illegal, 
ohne Versicherung usw. 
Es wird gefordert, dass die beteiligten Länder Maßnahmen ergreifen, wie etwa die Erteilung 
einer Erlaubnis für diese Frauen, legal im Land  bleiben zu können. 

 

Arbeitssituation und Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

 
Venzone/Italien  
In Italien ist die Arbeitssituation von Männern und Frauen gleich. Es gibt gleichen Lohn für 
gleiche bzw. gleichwertige Arbeit. Aber: Frauenvereinigungen kämpfen schon lange für die 
Einführung eines besonderen Status der Teilzeitarbeit – doch die Politik macht nur leere Ver-
sprechungen, die Wirtschaft lehnt ab aus ökonomischen Gründen. 
Die Ausbildung ist für beide Geschlechter gleich, der Zugang zur Arbeit auch. Aber Familie 
und Beruf lassen sich nur schwer vereinbaren, da es keine Betreuungsmöglichkeiten für Kin-
der gibt. Oft werden diese von den Großeltern versorgt. 
1 Jahr Elternzeit ist möglich, mit vermindertem Lohn. 

 
Rennes/Frankreich  
Frauen sind häufig teilzeitbeschäftigt („erduldete Teilzeitarbeit“). Der gesetzliche Mindestlohn 
beträgt 1 200,-- Euro. Dies reicht nicht für die Kinderbetreuungskosten. 

 
Wladimir/Russland  
Die Renten sind allgemein sehr niedrig. Doch gibt es hier Ermäßigungen vom Staat: Behin-
derte und RentnerInnen zahlen nur 50% der Miete; die medizinische Versorgung und die 
Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel ist kostenlos. 
Frauen können mit 55 Jahren in Rente gehen, Männer mit 60 Jahren. Daneben ist aber auch 
noch Vollzeitarbeit möglich, zuzüglich zur Rente. 
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Ausbildungssituation in Nicaragua  

Mittlerweile haben Jungen und Mädchen die gleichen Chancen, auch nach dem Gesetz.  
Aber der Grossteil der Mädchen kann nicht einmal die Grundschule besuchen oder ab-
schließen. Die meisten leben auf dem Land, da ist es für Mädchen noch einmal schwieriger. 

 

Kinder mit Behinderung  

Wladimir/Russland  
Sie besuchen Schulen, nehmen an den Veranstaltungen dort teil, aber der Unterricht findet 
zu Hause statt, allerdings nur etwa 1/3 der üblichen Schulstunden. Sie bekommen eine Be-
hindertenrente; Essen gibt es, bei Bedarf, kostenlos oder ermäßigt. Bei der Aufnahme an 
eine Hochschule werden sie bevorzugt behandelt. Auch für Mütter behinderter Kinder gibt es 
Ermäßigungen: z.B. müssen sie 1 Tag weniger arbeiten bei gleichem Lohn. Sie zahlen 50% 
weniger Nebenkosten, haben Anspruch auf eine kostenlose Kur und eine monatliche kosten-
lose medizinische Versorgung. 

 

„Armut ist weiblich“ – vor allem im Alter 
Problem der älteren Frauen  

 
Rennes/Frankreich  
Es gibt ein unterschiedliches Rentenniveau, ganz besonders hart trifft es die Frauen, die jetzt 
über 80 Jahre alt sind. Die Hochbetagten, mehrheitlich Frauen, genießen sehr wenig Aner-
kennung in der Gesellschaft; es wird wenig an Ressourcen in die Betreuung und in die Ein-
richtungen zu ihrer Versorgung gesteckt. Langsam entsteht ein gesellschaftlicher Druck, 
auch ganz besonders das Problem der Misshandlung älterer Frauen mit aufzugreifen. 

 
Be� ikta � /Türkei  
Die Altersversorgung ist hier ganz anders. Ältere Leute werden traditionell in der Familie ver-
sorgt. Es ist eine Beleidigung, wenn sie in Heime geschickt werden. 

 
Westafrika, Redebeitrag von Frau Dr. Pierette Herzb erger-Fofana, Stadträtin Grüne 
Liste  
Bisher waren die älteren Menschen in Familien integriert. Aufgrund der Flucht vieler Men-
schen nach Europa gibt es ein neues Problem: das der Einsamkeit der vielen älteren Frauen, 
die allein in ihren Häusern leben, da ihre erwachsenen Kinder in Europa sind. Altersheime 
gibt es traditionell nicht. 
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Abschlussstatements/Sonntag 26.11.2007 

 
Wie könnte es weitergehen? 
Evtl. in ca. 5 Jahren wieder eine große Konferenz. Unbedingt müssen wir in Kontakt bleiben! 
Bestimmte Themen könnten wir auch im kleineren Rahmen vertiefen, z.B. Schweden/ gen-
der-budgeting.  
Wichtig ist die gegenseitige Unterstützung – San Carlos/Gewalt gegen Frauen, Jena/Kür-
zungen wegen Geldmangels. Wir können uns gegenseitig informieren über Kampagnen o.ä. 
in unseren Städten - z.B. Rennes. 

 
Eskilstuna/Schweden  
Es handelt sich um gesellschaftliche, nicht nur um Frauen-Probleme. Es müssen sich viele 
mit dem Thema „Gleichheit der Geschlechter“ befassen. 

 
Wladimir/Russland  
Wichtigstes Problem ist nicht die Gleichstellung von Mann und Frau, sondern die soziale 
Sicherung. Wichtiges Thema: die demographische Entwicklung; niedrige Geburtenrate und 
Problem der älteren Frauen. 

 
Jena 
Wir müssen aufpassen, dass die spezielle Frauenpolitik nicht der Familienpolitik untergeord-
net wird. 

 
San Carlos/Nicaragua 
Zu dieser Gemeinde gehören 84 kleine Siedlungen; 45.000 Einwohner leben auf 1.400 qkm. 
Die Frauen dort in den einzelnen kleinen Siedlungen sollen sich vernetzen und ermutigt wer-
den, sich an politischen und sozialen Prozessen zu beteiligen. 
Eine Anregung, die sie von der Konferenz mitnehmen: Verbesserung der Aufklärung und In-
formation sowie der Ausbildung von Frauen in verantwortlichen Positionen, um dafür zu sor-
gen, dass Frauen weniger Opfer von Gewalt werden, vor allem in den kleinen Siedlungen. 
Ein positiver erster Ansatzpunkt sind die auf Frauenfragen spezialisierten Abteilungen in der 
Landespolizei, wenn Frauen Anzeige erstatten wollen. Dies ist jedoch vollkommen ungenü-
gend. 
Nötig sind Beratungs- und Unterstützungsangebote für die betroffenen Frauen. In San Carlos 
gibt es nicht einmal eine einzige Psychologin, die dafür ausgebildet wird, diesen Frauen kon-
krete Hilfestellung anzubieten. Es gibt auch kein Frauenhaus, wo Frauen Schutz finden. 
„Die Solidarität ist die Zärtlichkeit der Völker.“ 
2 geplante Projekte, Bitte um Unterstützung: 
· Ausbildung und Qualifizierung speziell von Frauen in Führungspositionen, die Verantwor-

tung übernehmen in den ländlichen Teil-Gemeinden von San Carlos, wo 70% der Bevöl-
kerung leben, und die stark vom Machismo geprägt sind. Einzelne Siedlungen liegen zu 
Pferd 10-12 Stunden entfernt von der Stadt. Dort müssten Frauen hin, um Anzeige zu er-
statten. Deshalb: in den jeweiligen Siedlungen müssten Frauen sein, die sich auskennen 
mit den Rechten von Frauen, und an die sich Frauen wenden können. 

· Bisher gibt es Erfahrung mit dem Projekt der Vernetzung der Frauen in den 84 Landge-
meinden; d.h. es gibt überall Versammlungen, gewählte Führungspositionen und sog. 
Entwicklungsausschüsse, die Vorschläge machen an die Zentralkommune San Carlos, 
welche Projekte ihrer Siedlung realisiert werden sollten. Es wäre ganz wichtig, dass 
Frauen nicht nur in den Komitees und Führungspositionen vertreten sind, sondern auch 
in Entscheidungspositionen. 24 der 84 Gemeinden wurden bisher mit dem Projekt er-
reicht. 

· Bitte um finanzielle Unterstützung für die Aufklärungs- und Qualifizierungskampagne. 
· Bau eines Frauenhauses in San Carlos, wo gewaltbetroffene Frauen nicht nur Schutz, 

sondern auch Beratung und Begleitung finden. 
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Abschlussstatement von Aysin Izer, Be � ikta �   
 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
sehr geehrter Herr Hopfengärtner,  
liebe Frau Brandl, 
sehr geehrte Frauen von der Vorbereitungsgruppe dieser Konferenz, 
liebe TeilnehmerInnen aus Erlangen und seinen Partnerstädten, 

 

ich möchte und kann mich im Namen aller TeilnehmerInnen ganz herzlich für die Einladung 
zu diesem Austausch unter den Partnerstädten bedanken. Wir hatten ein sehr anstrengen-
des, aber für uns alle informatives Programm. Ich bin sehr glücklich, insbesondere am heuti-
gen Konferenztag viel erfahren und persönliche Kontakte geknüpft zu haben. 

In jedem Land über das wir heute sprachen, gibt es gesetzliche Grundlagen zur Gleichbe-
rechtigung von Frauen und Männern. An der Umsetzung müssen wir weiter arbeiten. Wir 
haben heute viele Themen angesprochen, z.B. Gewalt gegen Frauen, Schwangerschaften 
von jugendlichen Mädchen und Abtreibungen, geringere Löhne von Frauen im Vergleich zu 
Männern, Armut hier insbesondere auch Altersarmut von Frauen und dass fast in allen Län-
dern weniger Frauen in Führungspositionen in der Politik und vor allem in der Wirtschaft 
sind. Für die Bereiche der Politik und der Bildung ist allerdings auch festzustellen, dass die 
Frauen enorm vorangekommen sind, insbesondere im Bildungsbereich haben sie die Män-
ner in vielen Ländern überholt. 

Viele praktische Beispiele aus den Partnerstädten von Aktivitäten zur Verbesserung der Si-
tuation von Mädchen und Frauen in diesen Bereichen geben mir neue Anregungen für die 
Diskussion und Umsetzung in Be� ikta�  und ich denke das wird allen Teilnehmerinnen so ge-
hen, dass wir viele Anregungen für unsere Städte mitgenommen haben. 

Vieles, was heute nur kurz angesprochen wurde, lohnt es zu vertiefen. 

Ich denke da spreche ich für alle Teilnehmerinnen aus den Partnerstädten und die Erlanger 
Gastgeberinnen: Die Informationen und Beispiele von Aktivitäten zur Gleichbehandlung von 
Mädchen und Jungen, Männern und Frauen sollte zum regulären Partnerschaftsprogramm 
dazugehören und bei der Zusammenstellung von gegenseitigen Besuchen Berücksichtigung 
finden. 

Es ist schön, Sie alle und die Stadt Erlangen ein wenig kennen gelernt zu haben. Es ist ein 
spannender Austausch und ich freue mich, dass wir heute Abend in dieser schönen Umge-
bung zusammen reden und feiern können. Danke schön! 
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TeilnehmerInnen 
 

Name Adresse  Telefon/Fax  E-Mail  

Aysin Izer 
Bebekyolu Sok. 23/5 Etiler 
Istanbul 0212 2724184 aysinizer@ttnet.net.tr 

Marisol McRea Quiroz 
San Carlos, Rio San Juan, 
Nicaragua 

00505-583-0230-
31 alcaldia_sancarlos05@yahoo.com 

Anabell Espinal Lopez 
San Carlos, Rio San Juan, 
Nicaragua 00505-8564700 espinaleslopez@yahoo.es 

Irina Kiryuchina 

N. Dubrova, 34-
160/600022 
Wladimir, Russland 8-4922-32-15-50   

Valentina Popova 

Rasina, 11-75 Vladimir 
Russland 
600001 8(905)05555-08   

Mickael Cazot  
7, Rue des Archers, 35590 
St Gilles (France) 02.99.64.8129. mickael.cazot@tele2.fr 

Francoise Tyrant  
5 rue du Dr. Yves Louvigné 
35000 Rennes-France 223622068 ftyrant@ccas-rennes.fr 

Emily Buckley  

Staffordshire University 
College RD, Stoke-on-
Trent.ST42DE 441782 294737 e.j.buckley@staffs.ac.uk 

Kristina Eriksson 

Eskilstuna Kommun 
Stadshuset 63186 
Eskilstuna 

4616102327 
46705717929 kristina.eriksson@eskilstuna.se 

Marianne Jonsson  

Eskilstuna Kommun 
Stadshuset 63186 
Eskilstuna 

616-102854 
070-6756995 marianne.jonsson@eskilstuna.se 

Ida Copetti 
Via Gerere u. 63 
33010 Osoppo 

339-5618524 
Fax 0432/975718   

Mirna Bressan 
Via-M.San Simeone 14 
33010 Venzone-UD (Italy) 347-1604635 cleoMB@libero.it 

Elviera Hecker 
Anger 15, Etage 1, Zi. 4  
07743 Jena 

03641/492003 
Fax 03641/492020 heckere@jena.de 
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Pressespiegel  
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